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. m-A 4,2 der Beilagen zu den steno~raphi5Chf'n Protokollen des N.ltiomi.lrates 

~r,cj-',,;... XIII. Gesetzgebungsperiode 

. ?~~C~f: " 18., Sep.197lt 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUND E SKA N Zl E RA M T 

GZ 54.959-2c/74 
Tätigkeitsberichte des·Verwaltungsge­
richtshofes für die Jahre 1971, 1972 
und 1973 

.An den 
Präsidenten des Nationalrates 

1M i e ID. 

Ich beehre mich~ in der Beilage die Tätigkeitsbe­
richte des VerwaltungsgeriChtshofes für die Jahre 1971, 
1972 und 1973 dem Nationalrat gemäß § 15 des Bundesge~ 
setzes vom 6 .. Juli 1961 ~ BGBL"Nr .. 178, betreffend die Ge­
schäftsordnung des Nationalrates vorzulegeno 

. Ferner berichte ich Il daß ich diese Tätigkei tsbe- . 
·richte des Verwaltungsgerichtshofes der Bundesregierung 
in ihrer Sitzung am 10sSeptember 1974 zur Kenntnis ge~ 
bracht habe., 

Zu den einzelnen Ausführungen in den Tätigkeitsbe= 
richten des Verwaltungsgerichtshof'es erlaube ieh mir'j) 
folgendes zu bemerken: 

J. Tätigkeitsbericht für das Jahr 1971 

1. Unter Punkt I/A seines Tätigkeitsberichtes für 
das Jahr 1971 spricht sich der Verwaltungsgerichtshof 
für die Aufhebung des ArtQ133 Ze2 B-VG auso Auf Grund 
dieser Bestimmung si~d von der Zuständigkeit des Verwal­
tungsgerichtshofes Disziplinarangelegenheiten der Ange­
stellten.des Bundes, der Länder; der Bezirke und Gemein­
den ausgeschlossenm 

Im Zuge der Beschlußfassung des Nationalrates über 
d~e B-u·nd-- lTer~a-sun------,,"---~ .. -"l'e .1101"')'. w··-..=! .... dc .... ~ . ~O~v ~ ~ ~o~coc~~uvvc~~ 17(~ ~~~c ~ 

Art.133 Z.2B-VG aufgehoben. Die Aufhebung tritt mit 
1.Jänner 1975 in Kraft. 

2. Der Verwaltungsgerichtshof hegt aucbgegen die 
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sogenannten nArt o 133-Z o 4";;Bebörden" aus dem Grund eines 
mangelnden Rechtsschutzes Bedenken (siehe Punkt IIB des 
Tätigkeitsberichtes}o 

Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen über die 
Regierungsvorlage eines Bundesverfassungsgesetzes, mit 
dem das Bundes=Verfassungsgesetz in der-Fassung von 1929 
durch die Einfügung von Bestimmungen über die Volksan"':' 
waltschaftgeändert wird (131 doBozu den Stenographi­
schen Protokollen des Nationalrates 9 XIIloGPo) ist die 
Medifizierungder Bestimmung des Art",133 Zo4B-VG im 
Sinne einer Ausgestaltung und Erweiterung des Rechts­
schutzes zur Sprache gekommeno Ich möchte daher in 
dieser Frage nicht den parlamentarischen Beratungen vor= 
greifen und beabsichtige\) deren Ergebnis abzuwarten 0 

30 Der Verwaltungsgerichtshof we1st.ferner unter 
Punkt lIlA sei:ues Tätigkeitsberichtes darauf hin\) daß 
§ 71 AbS 0 1 litob AVG 1950 nur die falsche Rechtsmittel­
belehrung\) nicht aber eine Wlvollständige oder überhaupt 
fehlende Rechtsmittelbelehrung als Wiedereinsetzungs= 
grund anerkenneo Er knüpft daran die Anregung~ sowohl 
die Wiedereinsetzuilgsgriinde dementsprechend zu erweitern 
als auch die Behörden gesetzlich zu verpflichten, auf 
die Möglichkeit außerordentlicher Rechtsmittel (Vorstel= 
lung im gemeindebehördlicben Verfahren 9 Möglichkeit der 
Beschwerde an einen der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts) hinzuweiseno 

Da~u ist zu bemerken~ daß derzeit eine Novelle zum 
AVG 1950 vom Bundeskanzleramt=Verfassungsdienst dem Be­
gutachtungsverfahren zugeleitet worden ist (vergleiche 
Bundeskanzleramt GZ 54 0 488=2c/74 vom 3QSeptember 1974)@ 
In dieser Novelle ist eine den Anregungen des Verwal­
tungsgerichtshofes im wesentlichen entspreChende Re~ 
gelung sowohl hinsichtlich der Pflicht zur Rechtsmit­
telbelehrung als auch der Wieq.ereinsetzung vorgese­
heno Hinsichtlich des gemeindebehöI'<iliehen Vorstel­
lungsverfahrens ist darauf hinzuweisen, daß die Gemein .... 
deordnungen einzelner Länder bereits eine Vorstellungs­
belehrung vorseheno Verschiedene Ämter der. Landesregie-
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rungen haben im Zuge der Stellungnahme ~u dem vorliegen= 
den Tätigkeitsbericht des Verwaltungsgerichtshofes mit= 
geteiltgdaß eine entsprechende Ergänzung der Gemeinde= 
ordnungen in Vormerkung genommen worden seio 

4 0 Unter Punkt II/B seines Tätigkeitsberichtes 
schlägt der Verwalturigsgerichtshof eine Ergänzung des 
~"."'J-'" • 

Formulares 37 der Verwaltungsformularverordnung VOI"0 Ge~ 

gen eine den Anregungen des Verwaltungsgerichtshofes 
entsprechende Ergänzung bestehen keine Einwändeo Da aber 

dl.m:i:idie beabsichtigte ~derRechtsmittelbelehrung auch 
;andere Ergänzungen.der Verwaltungsformularverordnung 
notwendig sein werden~ ist eine solche Ergänzung der 
Verwaltungsformularverordnung erst nach der Beschlußfas= 
sung über die beabsichtigte AVG=Novelle in Aussicht ge= 
nommen 0 

50 Unter Punkt 111 seines Tätigkeitsberichtes 
spricht sich der Verwaltungsgerichtshof für eine Verlän= 
gerung der Fristen gemäß § 49 Abso1 und § 51 Abs03 VStG 
1950 aus m Der Verwaltungsgerichtshof tritt für die Ver= 
längerungder Rechtsmittelfrist bei Berufungen gegen 

. Straferkenntnisse und für die Verlängerung der Ein= 
spruchsfrist gegen Strafverfügungen auf jeweils zwei Wo= 
chen ein .. Es besteht kein Einwand') diesen Anregungen des 
Verwaltungsgerichtshofes Rechnung zu trageno In der eben= 
falls in Ausarbeitung befindlichen VStG=Novelle werden 

. diese beidenGesichtspunkte berücksichtigt werdeno 

. II.Tätigkeitsbericht für das Jahr 1972 

1. Unter Punkt 1/1 seines Tätigkeitsberichtes er= 
hebt der Verwaltungsgerichtshof unter Berufung auf seine 
verfassungsrechtliche Stellung die Forderung 9 nach Uber= 
tragung der Justizverwaltungsangelegenheiteno 

Die Führung der Justizverwaltungsangelegenheiten 
der drei Höchstgerichte wurde im Zusammenhang mit den 
parlamentarischen Beratungen über das Bundesministerien= 
gesetz 197, behandelto Im Bericht des Verfassungsaus= 
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'. schüsses ü'6er die Regierungsvorlage des Bundesministe­
riengesetzes1973 (863 doBozu den Stenographischen Pro­
tokollen des Nationalrates'j)XllloGPo) wird dazu ausge­
führtg 

"Zudem Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr.BROESIGKE 
und DroHeinz FISCHER hinsichtlich der Justizverwaltungs­
angelegenheiten beim Verfassungs~ und Verwaltungsge­
richtshof sowie beim Obersten Gerichtshof gab der Bun­
desminister für Justiz DroBRODA im Ausschuß folgende Er­
klärung ab~ 

.Der Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr",BROESIGKE 
und DroHeinz FISCHER zu Ziffo3 des Abschnittes Ades 
Teiles 2 der Anlage zu § 2 sowie zu Ziffo9 des Abschnit­
tes C des Teiles 2 dieser i\.nlage wird von mir als Ver­
treter der. Bundesregierung als Klarstellung der Absicht 
verstanden\) den derzeitigen Rechts= und Sachzustand bei 
der Führung der Justizverwaltungsgeschäfte der drei 
Höchstgerichte unverändert zu belasseno Nach Auffassung 
der Bundesregierung werden die drei Höchstgerichte ihre 
Autonomie auf dem Gebiete der Justizverwaltung im bishe­
rigen Umfang unverändert weiter innehaben"o 

Zu erwähnen sind ferner die Anträge der Abgeordne­
ten Dr oERI1ACORA\l DroBROESIGKE\l DroFRl\.DER und Genossen 
Nro89/A (betreffend Novelle zum. B-VG),90/A (betreffend 
Novelle vom VfGG 1953) tIDd 91/A (betreffend Novelle zum 
VwGG 1965)\) alle vom 10 0 Juli 1973 (11-2757, II-2758 und 
11=2759 doBozu den Stenographischen Protokollen des Na­
tionalrates~ XIIloGPo)\) die auf eine selbständige Füh­
rung der Justizverwaltungsangelegenheiten des Verfas­
aungs= und Verwaltungsgerichtshofes hinzieleno Pa diese 
Anträge bereits im Nationalrat vorgelegt wurden, beab­
sichtige ich nicht in diese Beratungen einzugreifeno 

20 Hinsichtlich der Sicherstellung der erforderli­
chen Zahl von Senatspräsidenten und Räten (Punkt I/2 des 
Tätigkeitsberichtes) ist zu bemerken\) daß laut dem 
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,;,D,j.enstp()stenpl(in für 1972 das richterliche Personal des 
" .;- ,~;y: ~.,,~,: \ ,; . ". "\ :'~":'.' '.~ .'"- .• - "';'-.< ';.:-. ' : :. . 

Verwaltungsgerichtshofes 36 Personen 9 nach dem Dienstpo= 
stenplan für 1973 bereits 38 Personen umfaßtee Die Zahl 
der im Dienstpostenpl~n,vorgesehenen Senatspräsidenten 
(einschließlich des Präsidenten und des Vizepräsidenten) 

i,,\blieb mit neun gleiche Hinsichtlich der Hofräte des Ver­
waltungsgerichtshofes' wurden zusätzliche Posten im 
Dienstpostenplan 1973 festgelegt., Von den in diesem 
D~enstpostenp:lan vorgesehenen Ratsposten gehören 15 der 
Standes'gruppe 6b und 13 der Standesgruppe 5 an') dazu 

- kommt ein Dienstposte;n der Standesgruppe 6b für den vor= 
. übergehenden Bedarf e ,Durch den Dienstpostenplan für das 
J8.hr 1974 wurde schl~eßlich der Forderung des Verwal= 
tungsgerichtshofes Rechnung getragene Die Zahl der Se= 
na.tspräsidenten (einschließlich .des Präsidenten und Vi­
zepräsidenten) blieb zwar mit neun unverändert~ dieZabl 
d.er Ratsposten wurde dagegen auf 29 erhöht (16 der Stan­

.. d~sgruppe 6bund 1; der Standesgruppe 5)0 
. ':., ' .. ~'.~'~~ .' - '. . , I. 

3 .. Was die Dienstbezüge der Riehter am"Verwaltungs= 
gerichtshof anlangt~weist der Tätigkeitsbericht unter 
Punkt 1/3 auf die besoldungsmäßige SchlechtersteIlung 
gegenüber den Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes 
hin. Dazu ist grundsätzlich zu bemerken~ daß durch die 
Bundesverfa.ssung Verfassungs= und Verwaltungsgerichtshof 
unterschiedlich organisiert sinde Bei den Richtern des 
Verwaltungsgerichtsh9fes handelt es sich um Bundesbeam~ 
te, deren Besoldung im Gehaltsgesetz 1956 geregelt ist 9 

'. während die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes in 
dieser Eigenschaft nicht in einem Dienstverhältnis zum 
Bund stehen und ihre richterliche Funktion nebenberuf= 
lich ausübene Die Bezüge der Richter des Verwaltungsge~ 
richtshofes dürfen dater nicht isoliert betrachtet 9 son= 
dern können nUr im Zusammenhang mit den Bezügen aller 
anderen Richter bzwo~undesbeamten gesehen werd~no 

,. 
I 

Es ist darauf h~nzuweisen~ daß über die Neugestal= 
tung des Dienstrechtes 9 einschließlich des Besoldungs= 
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rechtes\) derzeit Verhandlungen im Gangesind o Im Rahmen 
dieser Verhandlungen" die im Bundeskanzleramt geführt 
werden~ wird auch die Frage der Richterbesoldungbehan= 
delt werdeno Dem Ergebnis dieser Verhandlungen soll in 
keiner Weise vorgegriffen werdeno 

4 0 Hinsichtlich der Verwendungszulage der Richter 
des Verwaltungsgerichtshofes (gemäß § :;oa Abs 0 1Z03 Ge= 
haltsgesetz) ist zu Punkt 1/4 des Tätigkeitsberichtes zu 
bemerken~ daß die Richter des Verwaltungsgerichtshofes 
ausnahmslos Anspruch auf Verwendungs zulage haben .. die an 
die Stelle der bisherigen Belastungszulage tritto Das 
Bundesministerium tür Finanzen hat der Bemessung der Ver~ 
wendungszulage für die Richter des VerAaltungsgerichts= 
bofes bereits zugestimmto 

50 Unter Punkt 1/5 seines Tätigkeitsberichtes weist 
der Verwaltungsgerichtshof auf die Schwierigkeiten hin~ 
Richter des Verwaltungsgerichtshofes aus Verwaltungsstel= 
len der Länder zu erhalteno Die Verfassungsbestimmung 
des Arto134 Abso:; B=VG ist in dieser Hinsicht eine "Soll IO = 
Bestimmung und als solche offenbar in dem Bewußtsein 
geschaffen worden~ daß sich der Eilli~altung dieser Be= 
stimmung erhebliche SChwierigkeiten in den weg stellen 
könnteno Tatsäehlieh ist es keineswegs nur die besol= 
dungsrechtlicbe Frage\) sondern spielen auch familiäre 
Uberlegungen eine bedeutsame Rolle bei der Tatsache\) daß 
ea schwer ist~ Verwaltungsbeamte der Länder zur Tätig= 
keit als Richter am Verwaltungsgerichtshof zu gewinneno 
Den Ländern ~Qrde die Auffassung des Verwaltungsgerichts= 
hofes in diesem Punkte mitgeteilto 

60 Zu Punkt 1/6 des Tätigkeitsberichtes ist zu be= 
merken\) daß die Durchführung zum zu erwartenden Bundes= 
verfassungsgesetz über die Volksanwaltschaft auch Ände= 
rungen des VwGG 1965 bedingen werdeno In solchen Fällen 

wurde der Verwaltungsgerichtshof jeweils im Begutach= 
tungsverfahren gehörto Es besteht nicht die Absicht\) ds= 
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von abzugeheno 

70 Hinsichtlich der unter Punkt II/1 des Tätig= 
keitsberichtes erwähnten Problematik des Armenrechtes 
bzw"der Verfahrenshilfe ist darauf hinzuweisen\) daß die 

':\ 

Anregungen des Verwaltungsgerichtshofes, durch ArtoV des 
Verfahrellshilfegesetzes~ BGBloNro569/1973~ bereits ver= 
wirklicht 'Wurdeo 

80 Die Anregung des Verwaltungsgerichtshofes bezüg= 
lich einer Ergänzung der Kostenersatzregelung (Punkt I1/2 
des Tätigkeitsberichtes) wird in der nächsten Novelle 
zum VwGG 1965 zur Diskussion gestellt werden (siehe oben 
Punkt 6) 0 

90 Die Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes 
unter Punkt I1/3 seines Tätigkeitsbericbtes über die Un= 
übersichtlichkeit des ASVG bestehen zweifellos zu Recbto 

Die Frage der Wiederverlautbarung des ASVG wurde 
erstmals nach dem Inkrafttreten der 9oNovelle zum ASVG 
im Jahre 1962 erörterto Bei einer Wiederverlautbarung 
des ASVG bzwoder anderen in Frage kommenden Sozialversi= 
cherungsgesetze muß vor allem der Umstand berücksichtigt 
werden\) daß infolge der zahlreichen Novellie:rungen je= 
weils für bestimmte zurückliegende Zeitabschnitte be= 
stimmte\) voneinander abweichende Fassungen desselben Ge= 
setzes nebeneinander anzuwenden sindo Bei einer Wieder= 
verlautbarung müßte daher festgestellt werden 9 für wel= 
cher.Zeiträtime diese verschiedenen Fassungen der betref= 
fenden S02iialversieherungsgeset2:e Geltu:ag habeno OMe 

eine solche Kenn2:ei~hnung des je~eiligen 2ieitliehen Ge16 

tungsbereiches ist eine Wiederverlautbarung unbrauchbaro 
Das geltende Wiederverlautbarungsgesetz gibt aber für 
eine solche Kennzeichnung keine Handhabe 9 es müßte da~±~ 
vielmehr eine unzulässige quasiauthenische Interpreta= 
tion des Gesetzeswortlautes durch die Bundesregierung 
gesehen werdeno Eine,Wiederverlautbarung der einschlägi= 
gen Sozialv.ersieheru.ngGg€sct~e - ci:Qschließlich des A.SVG 
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= ist daher nach der bestehenden Rechtslage in dieser 
einzig :Z;,weckmä.ßig~n Form nicht möglicho 

Selbst wenn man diesen Umstand vorerst aber außer 
Achtließe~ hätte eine Wiederverlautbarung, und auch 
eine Neubeschlußfassung über das ASVG~ wie diesder.Ver= 
waltungsgerichtshof anregt~ heute keinen praktischen 
Nutzen mehro Denn auch in diesem Fa.ll würden weiterhin 
sechs verschiedene Sozialversicherungsgesetze (ASVG, 
GSFVG 9 B=PVG \) B=KUVG \) B=KVG und GSKVG 1971) \) bei einer 
Zusammenziehung des GSPVG mit dem GSKVG 1971 bzwodes B= 
PVG mit dem B=KVG vier verschiedene Sozialversicherungs= 
gesetze\) nebeneinander besteheno Da sie für den jeweils 
in Frage kommenden Fersonenkreis oftmals dieselben Tat­
bestände regeln\) würde eine Änderung des ASVG weiterhin 
zwangsläufig eine entsprechende Änderung der anderen 80= 
zialversicherWlgsgesetze\) einschließlich der dazu erfor­
derlichen Vorarbeiten\) Begutachtungen und parlamentari­
schen Behandlung nach sich zieheno Die fehlende Normen­
ökonomie\) der Mangel an übersichtlichkeit und Einfach­
heit der sozialversicherungsrechtlieben Vorschriften\) 
die heute zu Recht oft kritisiert werden\) würden somit 
trotz Wiederverlautbarung bzwoNeubescblußfassung weiter­
hin b~stehen bleibeno 

Für die Neuordnung der Sozialversicberungsvor= 
schriften soll daher ein anderer Weg eingeschlagen wer­
deno Durch Zusammenfassung und Vereinheitlichung soll 
das gesamte heutige Sozialversicberungsrecht neu kodifi~ 
ziert und in einem einzigen Gesetzeswerk konzentriert 
werdeno Auf diese Weise ist es möglich 9 die zweckwidrige 
Parallelität der sozialversicherungsrechtlichen Normen 
aufzuheben 9 den Umfang des formalen Sozialversicherungs­
rechtes zu verringern und es dadurch überschaubarer und 
übersichtlicher zu macheno Insbesondere wird bei einer 
erforderlichen Novellierung kiln:ftig nu~ ein Gesetz zu 
ändern sein 9 was nicht zuletzt auch zur Verwaltungsver= 
einfachungbeitragen wirdo Die A:rbeiten an dieser Kodi= 

.... 

-
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fi'katio1n s'ind im G'ange 0 

Die Anregung des Verwaltungsgerichtshofes~ bei der 
Xorbereitung einer künftigen Novelle zum ASVG dem Gesetz= 

. geber· eine einfache und J:1ißverStändniSseausschließende 
Regelung des Instanzenzuges im Verfahren in.Verwaltungs= 

"sachen vorzuschlagen~ wird vom Bundesministerium für so= 
ziale Verwaltung aufgegriffen werdeoo Es sind bereits 
derzeit Überlegungen hinsichtlich einer solchen Neuord­
nung im Gange; sie sind aber noch nicht zu einem ab= 
schließenden Ergebnis gekommeno 

10 .. Die Anregung des Verwaltungsgerichtshofes unter 
Punkt 11/4 seines Tätigkeitsberichtes 9 betreffend die 
Neuregelung der Bestimmungen über das landwirtschaftli­

, ehe Einkommen~ ~~rde vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung für eine künftige Novellierung des Kriegsop= 
ferversorgungsgesetzes vorgemerkto 

. 11. Einer gesetzlichen Regelung des Stiftungswesens 
(Punkt 11/5 des Tätigkeitsberichtes) hat die Bundesre= 
gierung durch die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes 
über Stiftungen und Fonds (1098 doBozu den Stenographi= 
sehen ,Protokollen des Nationalrates~ XIIloGPo) Rechnung 
getragen. 

12. Unter Punkt 11/6 seines Tätigkeitsberichtes 
weist der Verwaltungsgerichtsbof auf den Umstand hin~ 
daß einzelne Prüfungsvorschriften als Voraussetzung für 
die Zulassung z~ einem Lehrgang und die Ablegung einer 
Dienstprüfung noch nicht erlassen worden sindo Es sind 
bereits eine erhebliebe Anzahl von solchen Prüfungsvor-

'schriften erlassen wordeno Nocb ausstehende Verordnungen 
befinden sich im Stadium der Ausarbeitunge 

IIIe Tätigkeitsbericbt für das Jahr 1973 

1. In seinem Tätigkeitsbericbt für das Jahr 1973 
wiederholt der Verwaltungsgerichtshof vielfach seine Be":--­
merkungen, die bereits im Tätigkeitsbericht für das Vor~ 
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jahr enthaltenwareno Zu den Punkten 1/1 (Besorgung der 
Justizverwaltungsangelegenheiten)9 I/2 (Sicherstellung 
der erforderlichen Zahl von Senatspräsidenten undRä~ 
ten) ~ 1/3 (Dienstbezüge der Richter des Ver'lrmltungsge­
richtshofes) und 1/4 (Richter des Verwaltung8gerichtsho~ 
fes aus Berufsstellungen in den Ländern 9 womöglich aus 
dem Verwaltungsdienst der Länder) ist auf die Bemerkun= 
gen zum Tätigkeitsbericht 1972 Zo1~ 29 3 und 5 oben zu 
verweiseno 

20 Der unter 1/5 des Tätigkeitsbericbtes entbalte= 
nen Anregungen 9 die gesetzgebenden Organe mit den Tätig­
keitsberichten des Verwaltungsgerichtshofes zu befassen~ 
wird entsprocheno 

30 Die Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofes 
über seine Öffentlichkeitsarbeit (1/6 des Tätigkeitsbe= 
richtes) und seine ~emerkungen um die Ausgestaltung und 
Effizienz des Evidenzbüros (1/7 des 1'ätigkei tsberichtes) 
werden zur Kenntnis genommeno 

4 0 Unter Punkt 1/8 seines Tätigkeitsberichtes weist 
der Verwaltungsgerichtshof auf die erforderliche Verbes­
serung des Rechtsschutzes durch Reform der Verwaltungs= 

.. gerichtsbarkeit hino Diese soll dadurch erreicht werden, 
daß dem Verwaltungsgericbtsbof auch die Prüfung hin= 
sichtlich der Beweiswürdigung obliegt (Sachverhaltsprü= 
fung)o Eine gleichartige Fragestellung hat der Verfas= 
sungsgerichtshof in seinem Tätigkeitsbericht für das 
Jahr 1973 aufgeworfen" In dem diesbezüglichen Bericht an 
den Nationalrat (GZ 520515~2c174 vom 9 .. f'lai 1974) habe. 
ich dazu ausgeführt: 

"Grundsätzlich bestehen zwei Lösungsmöglichkeiteno 
Es könnte die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
auf eine Sachverhaltsprüfung ausgedehnt werden oder es 
könnten in einer Stufe unter dem Verwaltungsgerichtshof --­
Institutionen eingerichtet werden~ die den Anforderungen 
des Art.,6 EMRK entsprechen 9 seien es nun Art o133 Z,,4 ... Be-

III-142 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)10 von 60

www.parlament.gv.at



= 11 ~ 

börden (bei denen der Rechtszug an den Verwaltungsge= 
richtshbf nicht ausgeschlossen wird)~ seien esVerwal= 
tungsgerichte· auf Länderebene 0 \\lelche Lösung zu wählen 
sein wird, ist eine Zweckmäßigkeitsfrage\) wobei in Rech~ 
mmg.gestellt werdem muß~ daß eine Sachverhaltsprüfung 
durch denVerwaltungsgerichtshof selbst zu einer wesent­
lichen Steigerung der arbeitsmäßigen Belastung dieses 
Gerichtshofes führen müßte\) während die zweite Lösung 
einen Einbruch in die Struktur der Verwaltungsorganisa~ 
tion und Verwaltungsgerichtsbarkeit mit sich bringen 
würden co 

Die Lösung dieser Frage bedarf einer weiteren Prü= 
fung, die in diesem Zusammenhang nicht vorweg genommen 
werden so110 

50 Hinsichtlich der Beseitigung der Ausnahmen von 
der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes (Punkt 11/1 
des T?tigkeitsberichtes) ist auf die obigen Punkte 1 
und 2 zum Tätigkeitsbericht für das Jahr 1971 zu verwei= 

. sen" 

·6& Die vom Verwaltungsgerichtshof unter Funkt 1/2 
bezüglich des Denkmalschutzes angeführten Probleme wur­
den dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
zur Kenntnis gebracht 0 Im Rahmen des sich in Ausarbei= 
tung befindlichen Entwurfes einer Novelle zum Denkmal­
schutzgesetz werden auch diese Gesichtspunkte einer Prü= 
fung unterzogen werdeno 

7. Der Umstand\) daß der Computereinsstz nicht von 
der Begründungspflicht von Bescheiden entbinde (Punkt 11/3 
des Tätigkeitsberichtes) wurde allen Bundesministerien 
und allen ÄlIltern der Landesregierungen mit Rundschreiben 
des Bundeskanzleramtes=Verfassungsdienst vom 130Mai 
1974, GZ 510858=2cI74\) zur Kenntnis gebrachto 

8., Hinsichtlich der vom Verwaltungsgerichtshof un­
ter Punkt 11/4 seines Tätigkeitsberichtes aufgeworfenen 
Frage der Entwertung von Briefmarken durch die Post hat 
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das Bundesministerium für Verkehr wie folgt Stellung· ge= 
nommen~ 

QEingeschriebene Briefsendungen sind bescheinigte 
Sendungen im Sinne des § 31 des Postgesetzes 9 deren Auf= 
gabe vom Postamt und deren übernahme vom Empfänger zu 
bestätigen isto Die Bestimmung der Aufgabe und damit 
auch des Übergabstages erfolgt in der übergangsbeschei= 
nigungo Der Stempelaufdruck auf der Sendung dient in er= 
ster Linie der Entwertung angebrachter Briefmarkeno 

In der Postvollzugsordnung I ist angeordnet~ daß 
die Stempelaufdrucke rein und deutlich sein müsseno Falls 
ein solcher Stempeldruck undeutlich und verwischt ist~ 
sehen die entsprechenden Vors~hriften vor 9 daß ein zwei= 
ter Stempelabdruck angebracht werden mußo Die Generaldi= 
rektion für die Post= und Telegraphenverl.1laltung bzwodie 
Post= und Telegraphendirektionen werden die gegenständ= 
lichen Beobachtungen zum Anlaß nehmen 9 die Bediensteten 
in geeigneter Form auf diese Bestimmungen hinzuweiseno 
Desweiteren sind die Post= und Telegraphendirektionen 
bereit 'i in konkreten Fällen die entsprechenden Nachfo1"= 
schungen vorzunebrneTIo 

Hinsichtlich der Wiederholung der Aufgabenummern 
ist zu bemerken 9 daß b~i Vorliegen des AUfgabescheins 
und des Briefumschlages an Han.d der Einschreibnummer in 
der Regel festgestellt werden kann 9 welcher Aufgabe= 
schein zu welcher Sendung gehörto Die Möglichkeit~ daß 
für Sendungen eines Absenders an einen Empfänger inner­
halb kurzer Zeit die gleiche Einschreibnummer verwendet 
wird 9 ist so gering? daß sie nach Ansicht der Generaldi­
rektion für die Post~ und Telegraphenverwaltung ver= 
nachlässigt \'ierden kann" 0 

90 Die Bemerkungen des Verwaltungsgerichtshofes 
über die Berichtung einer Abgabenerklärung gemäß § 149 

der Wiener Abgabenordnung (11/5 des Tätigkeitsoerichtes) 
wurden dem Amt der Wiener Landesregierung ~ur Kenntnis 

gebracht 0 

Beilagen 
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Be r ich t 

dos Yonvaltungsf';crichtshofc$ Über 
seine Tätigkei t· im Jahre· '1971 . 

Die Vollversammlung; des. Vcr\"altungsgerichtshofes hat 
in ihrer Sitzung vom 4. Mai· 1972 bcschloss6n, gemäß § 20 . 

·im ZusE,lmmenhnng mit § 10 Abso 2 1it. d VwGG 1965 über die 
Tätigkeit des Gerichtshofes im Jnhre 1971 Und die dabei 
g~sammelten Erfahrungen folge~den nericht zu erstatten: 

Beim Verwaltungsgerichtshof wurden im Jahre 1971 
2 .. 410 Beschwerdeu 9 einschließlich der Anträge auf Zuer­
kennung der aufschiebenden Wirkung~ eingebracht und im 
gleichen Zeitraum 20391 derartige Rechtssacllen erledigt~ 
davon·20189 in nichtöffentlicher Sitzung und 202 in öffent­
licher mündlicher Verhnndlungo 

Weiters hat der Verwaltungsgerithtshof im Berichtsjahr 
14 .Sitzungen verstärkter Sen~te und 4 Vollversammlungen ab­
gehalten. 

~on d~n mit 310 Dezember 1971 anhängig. verbiieben~n 
1.254 ßeschwerden sind 1j102 im Berichtsjahr eingebracht 
worden •. 152 der anhUngigen l30schwerden sind vor mehr als 
'einem .Jahr angefallen. Bei· diesen stehen besondere Umstände 
(Antröge an den Verfassungsgerichtsh~f~ verstärkte Senate, 
Erh~bungeri ete.) einer sofortigen Erledigung entgegen • 

. Wie der Verwaltungsgericht~lof schon in seihen ~ätig­
keitsberichten in den Vorjahren dargelegt hat - siehe ins­
besondere die Ausführungen in den Berichten des Verwaltungs­
gerichtshofes über seine Tätigkeit in ddn Jahren 1966 und 
1969 - erscheint mit Hücksicht auf den in den ,letzten Jahren 
stets steigenden Bcsch\Verdean~all.und die gebotene Be­
schleunigung der Erledigung all~rverwaltungsgerichtlichch 
Verfahren zur Gewährleistung rascher Entscheidungen die 

. Systemisierungder für die Ze;i. t vorübergehenden Bedarfes 

,I 
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zugewiesenen richterlichen Dienstposten als geboten. Der 

l3edarf, der durch die ZU\vci sung dieser Dienstposten be-

, friedigt werden soll, ist, wie 'die Eritwickl~ng gezeigt h~t, 

,in Wnhrheit kein vorübergehender, sondern ·cin dauernder. 

Die im Bcrichtsjahr gesammclten Erfnhrungcn ,geben dem 

Verwaltungsgerichtshof Gelegenheit, anhrmd konkreter Fälle 

zu bestimmtcn Frngen, die nuch bei den Erörtcrungen über' 

den I~egierungsentwurf für eine ßundes-Verfassungsgesetz­

novell~~ betreffend die Einfügung von Destimmung~n über die 

Dundesverwaltungsanwaltschaft bzwo Volksanwaltschaft, eine 

Rolle spielten, Stellung zu nchmen. 

Dei di~sen Erörterungen wurde betont, mit der Ein~ 

führung einer derartigen Anwaltschnft müßte eine Ver­

besserung des dem Einzelnen ge\\'ährten Hecht sschutzes Hand 

in Hand gehen. In ~rstcr Linie müsse dem Einzelnen die 

M~glichkeit gegeben werden, sich selbst gegen die Ver­

letzung seiner Rechte wirksam zur Wehr zu setzen. 

Die im folgenden wiedergegebenen Erfahrunge~,des, 

Verwaltungsgerichtshofes können als Deleg fUr diese nicht 
,. , 

nur vom Verwal tungsgerichtshof geäußerte 'Ansi cht dienen. 

DerVerwaltungsgerichtshof mißt den daraus zu ziehenden 

Schlußfolgerungen besonderes Gewicht bei und will sich 

'daher im diesjährigen Tätigkeitsbericht auf die Darlegung 

dieser Erfahrungen beschränken~ 

Ausnahmen von der Zuständig1wii 
des Verwaltungsgerichtshofes 

A 

Eine irnJahre 1971 erhobcne Säumnisbcschwerde 
(ZI. 1503/71,)'cnthielt die glaubhafte ~ngabe, .~~ sci,\Über, 
eine 1967 vollzogcne, di sziplinäre Suspeitdi erung: eines 

öffentlichen Bedicnsteten bis zur Zei t der Einbringurm dc.r 
. '. < l:.\" "~.; ,,' .. ' '{ 

Verwaltungsgericht shofbesclnverde' keine weitere' Ents'cheidunv; 
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, '. 

gefallen. Der VcrwD.ltungsgerichtshof mußte die 'Beschwerde 
im Hinblick Duf Artikel 133 Z. 2 B-VG als unzulässig 

. '. . 

zuriiclnv'ei sen'. NflCh di eser V crfassungsbesti mmung sind di c 

Di sziplinarongelegenheiten der Angestellt en des Bund es,', 
'der Llindcr, der Bezirke und der Gemeinden von der Z~stHndig­

keit des Verwaltungsgerichtshofes ausgenommen. Der Verfas­
sungsgerichtshof, dessen Kontrolle sich in derartigen An- ' 
gclegcrtheiten auf die Prüfung beschränken muß, ob ein Bescheid 

die P~rtei in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten 
verletzt hat ,und der überdies keine MHglicllkcit besitzt, 

bei Verletzung der Entscheidung~)flicht einzuschreiten, hat 
bekanntlich ip den Berichten liber seine T~tigkcit wiederholt 
ouf die Nohvendigkei t hingewiesen, die Vcrwaltungsgcrichts-' 
hofbeschwerde in DjsziplinarsDchcn zuzulassen. 

Die Bundesregierupg hatte im Jahre, 1968 zur 
Zahl- 93.686-20/68 den Entwurf 'eines Verfassungsgesetzes·aus-. 
gearbeitet, 1n dem u. o. die Aufhebung der Ziffer 2 des 

;"Arti-kcJs 1'33 "'B.:VG vo'rgesehcn war. Durch die Verwirklichung 

'dieses Vorhabens wUrde öffentlichen nedi~nsteten insbe~, 

sondere dadurch, daß damit auch die Nöglichkeit der Geltend~ 
. machmig der Verletzung der, Entscheidungspflicht vor d.cm. 

) .... 

Verwaltungsgbrichtshofgegeben wäre, in ihre E~istenz be-
. rührendEm Fragen ein wi rksamer Hecht sschutz gewährt \verdem. 

B 

. Ähnliche Erwä~urigen sprechen, gegen die Beibchaltung 
der Ziffer 4 des Artikels 133 B~VGin der drir~eitigen For~~ 
pei Yerfasstingsg~~etzgeber ließ sich bel der Schaffun~'dieser 
Atisnnhmebestimmungoffenbar von der Auffassung leiten, daß .. . 
die \vcisungsfreibei t CiI1C$ Kolleginlorgane§l,· dem mindestens· 
ein Richter: angehört, und· die Unabändcrb,arkeit,de~ Ent­
sch~idungen solcher, Organe irrl;VerwaLtungswcge' die Gesetz .... 

. mäßigkeit so zustande g'ckommener verwaltungs'behördlicher, 
Entscheidungen hirtreichend garantieren. 

In vieljöhriger Rechtsprechungstätigkeit mußtc;4er 
. ' . ~ ~,; 

Verwaltungsgeri chtshofjcdoch die Erfallrühg;liIuchert ,cfaß 

. ",:',i' 
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bei spi cl swei se di c E.:i.Dri chtung der Grundv:;l'j'~cll~sbr.;:h(jrden der 

Länderdiese . Garnntjcn njdi.t jn ddTI}\faßcgc'1ährt \vie die nach-

prüfende Kontrolle des Ven:altungsgericht::.;hofes. GleiclYi'lOhl 

wurde im Laufe der Jahre in sbmtlichcn ßundesländcrn, mit 

Ausnahme von Kärü:ten und S8.lzburg, die t·lög:lichlwi~, rler 

ve·r.waltungsgerichtlichen Kontro!.le durch L~esetzliche Ausge­

stal tung bzw. Umgestaltung; der letztinst anzl.ichenOrgane . 

im Sinne des Artikels 133 Z~ 4. D-VG ausgcschlosseno 

. Eine ähnliche Entwicklung könnte auch das Ge~einderech~ 

erfassen. Im Zuge der Vorarbeiten zur Dundes-Verfassungs­

:gesetznovelle 1962 wurde die Möglichkü.:'.t erörtert, ·den·· 

·eigenen.Wi~~ungsbereich der Gemeinden der Kontrolle'des 

.Verwaltungsgerichtshofes überhaupt zu cntziGhen~ Nunmehr 

wurden durch einzelne gesetzliche Best:'n,mungen für solche 

Angelegenheiten berci ts KomE1is~üonen eingerichtet, \velche' 

d~e Voraussetzungen des Artikels Z 4 B --r~"'l '. 
J. . --'./u cr.i..ÜJ.. en, 

\vobci allerdings di e l't1öglichkcit der AnI·ufuDr.::; des Verwal-

. tungsgcricht shof.es allF-:'c'l~Ü cldi eh eirl[~eräurnt wul'" deG Sollte 

hier eine ähnlicheEl1twicklung eintreten wie im Grund~ 

verkehrswesen, wäre di es eine ernste IJecfnträchtigung des, 

Rechtsschutz es. 

Der Verwattungsgerichtshof muß auf. der Grundlage der .. 

von ihm im Bereie.h cl.es Grundvcrkehrswc;sens reichlich, ge­

wonnenen Erfahrungen feststellC;!n ~ daß die Bt'füllung' (ter im' 

Artikel 133 Z. 4 B-VG gefo~derten Voraussetzungen noch nicht 

genügt, um eine weitere Kontroile der Gesctzmäßiikeit 'der 
Entscheidungen eines solchen Organs üb~rfl üssi 6 . erscheinen 

zU lassen .. \Vcisungsfreiheit der Organe und· Unabtinderbarkei t. ' . . ,'\. 

ihrer Entscheidunge'p im Verwnl tungsweg schlicßen .Hohl,di.e 
. . I' . 

Einflußnahme. d.er obersten. Lundesbehörde auf di e !-\o.llegial-. ,,' , ',;/" . 

organe aus. Damftist jedoch noch kei.!1c him:cichendc Ca.):'"'untie 

dafür gegeben., daß <Ii"e von dertl Koll~gialorc;an g.etroffene Ent­

s,Gheidung dem Gesetz entspricht. Dns ÜbGrwicr.:;·eü wirtschn.;ft-
, . ~. '. -

licher Interessen einzelner Bevölk~rungsgruIJPcn an ei.nem., 
, ~ . 

bestimmten Ergebnis des Vcrfahrc:ns;~vor cd.11cm solchen Organ. 

kann oft zu\\'illkürlichen und im Gesetz nicht bed.~ch:t8n 

Ent scheidun[;cn führen. 
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11. 

P:c(~bl.cmc (3e1" 'Ilcchtsrnittelhelehr-Ünr; und der 

)~i_C();~l~cinse~.:?,:rQl~ in ,...ckn vorig'cn Stand 

A' 

Hüufig vcrmng der Vcrwa.ltungsgcrtchtshof den bei·ihm 
. gesuchten Hz:cht s'schui" z deshalb ni~ht zu bieten, weil die 
beschw8rd'2fi.ihrcnde PnrLci. es unterließ, den Instanzcnzug 

im VcrwG.ltungs .... v·cg Z1.\ e!~sch()p{cn (Art~' 131 Ab::;. 1 ZQ t B-VG) .. 

Grund ftir diese Unterlassung ist meist, dnß die Partei über 

die ihr zur Verfi:bung stehenden Hechtsmittel' nicht unter...: 

richtet ist, weil die Vorschriften über die Hechtsmittel­

belehrung unznreichend sind und daher ihren Zweck nicht 
erfüllen. 

Ei.n besonders auffcdlend0s Beispiel dieser .Art 
(ZlQ93/71) war dadurch gekennzeichnet, doß eihe h~~hste 

. , ; . . 
Gcmeindebshördc in ihy'er Hechtsmittelbelcl:H'ung richtig 

f~stg~haltcn hat~e, es sei eine Berufung nichtzulilssig~, . 

aber aufc1as a~ßerordentliche Recfltsmittel der ~orstel1ung 
nicht 6ingewiesen hritte. 

§ '71 AVG 1950 si eht. Cl1 s lvi edercins.etzungsgrund nur vor 9~ 
daß "eUe Partei die .ßerufungsfris,t versäumt hat, weil der 

Bescheid fälschlich dicAn~nbe enthält 9 daß keine ne~ufung 

zulässig sei".. Oci diesem Gcset.zeS\vortlaut konnte dem De-
, . 

schwcrdeführer ~ ,der sich gegen cli e . Verweigerung der. Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand z~r Wehr setzte, ~icht 

geholfen werden, weil die Reehtsmittelbelehrung"kcinefalsche, 

sondern eine richtige, aber unvollstöndige Angabe enthalten. 
hatte. ~ic gegenwärtige nechtsJ.ng~ schlitzt die Intercss6n 
der Partei eben uur hei fnlschcr Hecht ~~mi t telbelehrung , nicht 
aber.beiunvollständig~r Rechtsmjttell)elehrungoddr beim 

Fehlen einer solchen überhaept. 
Auf dos Fehlen einer 'Vorschrift über das Erfö~dcrnis 

einer. Belehrung über die VO~~;'jtcllun~~ in (Jen m~jstcn G(;n~:einde-
. . '. ,~".'.' " '," . 

. ordnungen hot der Vcnvalt,uriL~sg;crtchtshof bereits in' einem. 
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früheren TLitigkei tsbericht lünbcwiescn. Als vorbildlich muß 

in diesem Zusrunrnenhang die auf eine senereile \leisung ge­

stützte Praxis der zur Anwendung der Bunc1esaugabenorclnung 

berufenen Dehörden angeseh eIl werden o 1m Gel tungsbcrci eh der 

Dundesnugnbenordnung wird im Hahmen_ der Hcchtsrnittelbc­

le~rung auch nuf die r··Iöglichkeit einer Beschwerde an tlie 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts hingewiesen. 

Würde diese Übung durch .i\nderungen in den einzelnen ,. 

die verschiedenen Arten des Vc~wnltungsverfahrens regelnden 

Gesetzen zwingend vorgeschrieben ",erden, und, zwar unter der 

Sanktion, daß die Verletzung einer solchen Vorschrift seitens 

·der Behörde. der Pnrtei die Nöglichkei t einer \o/iedereinsetzung 

in den vorigen Stand eröffnet 9 so \vürdcn elie Fülle, in denen 

die Parteien nicht meh~ in der Lage sind, ein Rechtsmittel 

zu ergreiIen, wesent~ich vermindert werden (vgl. hiezU 

A1;'t. 148 c Abs. 5 des Entwurfes eines ßundesvcrfassungs~ 

gesetzes,~mit dem das Dundosverfassungsgcsetz in der Fassung 

. von 1929 e-ur~ch di>c Einfügung von Bestimmungen über die Volks­

anwaltschaft geändert wird)Q 

13 

Der Verwaltungsgerichtshof konnte auch die Erfahr:ung 

machen _ (z .. D~ ZL 681 ... 684/71); daß insbesondere schrift­

lich eingebrachte Berufungen gegen Straferkenntnisse keinen 

. oder nui einen unzureichend begründeten Derufungsantrag 

enthalten, sodaß sie von der Berufungsbehörde gemäß dem im 

Sinne des § 24 VStG auch im Verwaltungsstr'afvcrfahren. anzu­

we~denden § G3AbSe 3 AVG zu Recht nls unzulässigzurUck-

gewiesen werden können. Dic$ dürfte darauf zuriic~kzufüh:ren . ' -

sein, daß aus der im Formular' 37 dcp Verwaltutlgsformular~ 

verordnung 1951. enthaltenen Rechtsmittelbel<;hru~lgzwnr 

hervorgeht, die BerufungkBhnasch~iftlich, telegrri~lisch 
oder miindli'ch -eingebracht werden. Es läßt si~h: aber. daraus 

nicht entnehmen, daß die Berufung, wenn s~e schriftli~!h 

oder telegraphisch eingebracbt wi~d, im Sinn~ des ~ ~~. 
Abs. 3 AVG einen, .pc.gründoten: Bcrufungsantrng zu c'~th~~'\()l1 ha~_,,· 
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Auch' rücl' handelt es sich zwar' nicht um eine falsche 

l<cchtsmittclbclührimg ~ aber di e Interessen der Parteien 

"scheinen nicht ausreichend geschützto 1m Verwaltungsstraf= 
verfnhren wärc eine Belehrung der Partei über das EJr~ 

fo~de~his eines bc~rfindcten Bcrufungsant~ages für eine 
~ schriftlich oder telegraphisch eingebrachte n~rufung be­
sond~rsgercchtfertigt, weil dieses Erfordernis gemäß § 51" 

A,bso 3 VStG für mündlich eingebrachte Berufungen nicht gilt 9 

wodurch eine rechtsunkundige Partei leicht ,den Eindruck ge­

winnen kann 9 daß diese Ausnahme das Verwaltungsstrafverfahren 
insgesamt betreffeo 

In den vorstehenden Abschnitten A und B sind Einzel~ 
fragen aus dem grBßerenZusammcnhang einer Verbesserung des 
Rechts~chutzes ~ehandelto Man~he dieser Probleme sind in der 

Bundesabgabenordnung b~friedigend gelBst wordeno Diese 
, 

.Lösungen körmten' in den übrigen Dereichen der öffent lichen 
Verwaltung als Vorbild dicncno 

,1110 

Hechtsmittelfristen 

Im Zusammenhang nd t dem in r.hm Stellungnahmen zum 
~egierungsentwurf für eine D~ndes-Verfnssungsgesctz-Novelle, 
betreffend die Einfügung von ßestimmungen über di~ Bundes-

.. . 
verwaltungsanwaltschaft bzwo Volksanwaltschaft 9 verschie-

dentlich zum Ausdruck gebrachten Anliegen einer Vereinheit­
lichung der Rechtsmittelfristen konnte der Vcrwaltung~­

gerichtshof die Erfahrung machen~ daß insbesondere die Frist 
des § 51 Abs. 3 VStG von nur einer Woche, sogar von rechts'­

freundlich vertre~enen ßesctuldigten immer wieder offenbar 

des~alb versöumt wurde~ weil sie von der zweiwöchigen De­
.rufungsfrist des § ~3 Abs05 AVG abweichte 

'Es ist nicht einzusehen~ warum die dem'gerichtlichen 
Strafprozeß :(§§ 462~ 467 StPO) nachgebildete ,Frist für die 
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Berufung im Verwaltungsstrafverfahren nicht ebenfalls zwei. 

Wochen betragen soll. Dies lUge sicherlich nicht nur im 

Interesse der BescilUldigtcn 9 sondern \vürde iiberhaupt der 

\vahrhei t sfindung dienen, wei 1 den Beschuldigten eine doppelt 

so lange Zeit~ wie bisher für die Ausarbeitung una Ein­
bri~gung der Berufung gegen Straferkenntnisse zur Verfügung 

stUnde. 
Es besteht ferner kein Anlaß~ nicht auch die Frist 

ffir die Einbringung von Einsprtchen gegen Strafverfügungen 

(§ 49 AbsG 1 VStG) in gleicher Weise zu vcrllingerno 
Da df e durch eine solche Vereinheitlichung der I\echts­

mittelfrist.bcwirktc Vcrltingerung des Verwaltungsstraf~. 

verfDhr·ens kaum ins Gewicht füll t ~ dürft<en gegen die vor­

geschlagene Gesetzestinderung keine wesentlichen Bedenken 

obwalten. 

W i. e n , am 10. Mai 1972 

Bor 0 t h a 

Für die Richt· . <oit. 
der Ausferti 
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ZL 
B e r i oe h t :-..,..;.--._----

~~eine .. ,-""" 

Gmlläß § 20 des Verwaltun~~sgericht~hofges~~tzes 1960, 

, BGB1" Nl'.,2/1965, hat der V8i"Waltm~i;sgel'ichtsh'2f v.:;::!h Schlui~ 

jedes Jahres cinenBerichtübe~ seine Tätigkeit unu die hieb~i 

ges8ln:r,'el t-en Erfalu,'''lmg;en zu v\~rfasRen und di~sen Ber ich'!'. d~rn 

Bundeskanzlerarnt~ mitzuteilen. 

,In ihrer Sitzung vom 18.Juni 1973 

des VenoJaltungsgeJ'ichtshofes gemäß § 20 im Z~J.öamI1e:nil.alt mi t 
§ '10 Abs .. 2 1i t .. Ci VwGG 1965 fj)lgend~n Bericht heschlossofm,! 

,Im .Jutlre 1972 wlu'den 2,. 031 Besch\\i~;rdcn un,d Anträge emf 

Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung eingebracht~ Im glciche~ 

Zei t;C'-WITl \trL~rden 2 .. 219 derart.i ge' Hecht 2!3ac:hcn erledigt k 

1 .. 993 Beschwerdeangelegenheiten wurden in nichtöffentlicher 

Sitzung und 226 in öffentlicher mündlicher Verhandlung ~ln~r 

Erledigung 2'ugefiihrt .. 

Im Barlchtsjahr hat der V (:'l-WSJ. tungsl~~richtEihof 

16 Sitzungen verstärkter Sennte und 6 VollverGa~:nlungen ab­

gehalten .. 

Hi t End~ d~s .Jahres 1972 sind L 065 Beschw(,~rde":l f\r.h;:m~i.~! 

verblieb~nG Von diesen sind 910 im Beric~tsjahI' eingebracht 

wQrden~ 156 der anhängigen Besch~erden sind vor Mehr als 

einom J'ahr f"mgefEillen .. Insbe~nndere A:-.träge an (Jen Verf.:tiH~~mi~·;5-· 

gerit':htshof, Anrufung ver,stärkter Senate und di~ not't\ .. enJ:.~gc!A 

SsC'.liverhal tsfeststellungen in Fäl.len der Siitii1!nisbeseiiWf:i:'D-':'I:' 

ließen eine unverzügliche Erledigung nicht zU q 

I" 

Oie vom Bundeskanzleramt und sot1ann auch von dei' B'üEti!i~5-

regierung im Berichtsjahr fortgesetzten Bemühungen urnaie 

.Vorbereitung der Regierungsvorlage eines BundesgesDtzes Ubcr 

:lahl, Wirkungsbereich und Einrich,tung d~r Hun~l~B­

min1stcrien - Bundesministeriengesetz (433 ~cr HBilogen ~u 
~. ~.. u-'" 1 .l 1'01' ': l' ·rT~''''' ("':;~ uen stenogl"dp&!~SCnen 1"Y'(),.oko.~,lcn ues .1~nt:dHln ra'i.:':'::O, l' ...... ;L.l." \ii' j 

boten dem Präsidium des Verwaltuugsgerichtshofcs neuerlich 
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Anlaß, um ~egenüber den Vorsc~lägen derRe~ierungsvorlageüber 

die Besorgung der Geschäfte der Justizv~rwaltung des Verwal­

tungsgerichtshofes durch den Bundeskanzler (vgl .. Artlage zu § 2, 

Teil 2, A, Bundeskanzleramt, Zo3; 2.Absatz) Vorstellungen zu 

erheben .. Dies umso mehr, als in ci ner der genannten R2L;ierungs­

vorlage vo~angegangenen Phase der Gerichtshof der Meinuhg sei~ 

dUrfte, daß seinen Vorstellungen fiber die Neuordnung der Be­

sorgung der Justizverwaltungsgeschäfte des Gericht.shofes in 

einer seiner verfassungsrechtlichen Stellu~g entsprechenden 

Wei se Rechnung o-ctraQ'cn werden würde. Es \\lar deshai b - so 'l.iie ö L .... 

schon bisher - der Standpunkt zu vertreten, daß die Einrichtu~ 

des'Verwaltungsgerichtshofes im Sechsten IlauptstUck des Bundes­

Verfassungsgesetzes unter dem Ti tel I1Garantien der Verfassun.g 

und Verwaltung" dem Ven,raltungsgcrichtshof 'von Verfassungs 

wegen eine umfassende Kontrollfunktion gegenüber der VeTwal­

tung aufträgt, die die in Aussicht genommene Regelung der 

Regierungsvorlage damit nicht verträglich erscheinen läßt" 

Die Besorgung der .Justizverwal tungsgeschäfte d~:s Gerichtshofes, 

insbesondere der Personalangelegenheitert einschließlich der: 

Dienstaufsicht gegenüber dem richterlichen und dem nicht~ 

~ichterlichenPersonal~,die Bcsorgung der HnuShaltsang~- ":,\ 

legenheiten uQn~mO, durch den ,ßundOskanzler würde dieser 

verfassungsgesetzlichvorgegeb~nen stellung des verwa~tungs~' " 

gerichtshofes nicht gerechto Der Verwaltungsgerichtshof findet 
sich insofern in voller übereinstimmung mit dem Verfnssungsge­

richtsbof, zumalfür beide Gerichtshöfe das gilt, was im 

Bericht des Verfassungsausschusses übcr den Entwurf des Ge- -"" . 
setzes, womit die Republik Österreich ~ls Bundesstaat ein--, 

gerichtet wurde (IJundes:-Verfassungsgesetz' 1(20),991. der 

Beilagen zu denstenographischen Protokollen d2r konsti­
tuierendenNationalversammlung, zum Sechs~en HauptstUck der 

Bundes-Verfassung ausgeführt wird: 
"Das Sechste Ha~p~stück schafft im V e rw alt ungs­

gerichtshof und Verfassuns;sgerichts­

hof zwei Grundpfeiler der künftigen staatlichen Organisation, , 

die mit besonderer Absicht unter dem Titel der Garantien der 

Verfassung und Verwaltung in den Verfassungsentwurf aufge-' 
nommen· sind .. Die grundsätzliche Bed~.:;utung, dieser Gcricht:;höfe .. 
für einen Bundesstaat im allgemeinen wie im besonderen für die •. ' 

, . 
bundesstaatliehe Organisation unsercsStnatswesenskann nicht c' 
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hoch genug eingeschätzt werdcIlo . 'lTerfl;';:;sungs-· und V~rw!ü ~,mgsge­

richtshof sind gewissermaßen als die K13m~ern gedacht, welche die 

. dualistische Konstruktion von Bund und Ui.m1c1l"'n zu einer höheren 

Einhei t zusnmmenftigeu und. das nur zu. leicht beziehungslose und 

anarchische Nebeneinanderfunktionieren der bei den organisatorischen 

A.ppl1rate zu einem harmonischen Zusammenwirken verbindeTlo" 

Der Verwaltungsgerichtshof darf der begrUndeten Er~artung 

Ausdruck verleihen, daß seinen dem Verfassungskon~ept entspre-

- chenden Vorstellungen über die Besorgung der Justizverwaltungsge­

schäfte des Verwaltungsg2richtshofes bei voller \~nhrung der rltm 

verfa~sungsgeset~lich obersten Organen der Verwaltung eingeräumten 

besonderen Befugnisse in den parlamentarischen Deratungcn lib~r 

di ese Ver lage letz ten Endes Eechnung getrar;en werden , .. ti rdA Hi cdurch 

wäre sichergestellt 1 daß er .!n vollcE. Un~!!lÜin[~i{!;k~l.l von der 
Verwaltung und unter ~usschlicßlicher Bindung .an da~ Gesetz seine 

Koritrollf~nktionen gegenüber dieser selbstverantwortlich wrihr-

nehmen kann .. 

Die Gcschäftscintcilun§- des Vcrwaltungsgeriehtshofes für das 

Bcricbt.sjnhr wies dreizehn Senate bei hloß Eeun systemisierten 
Posten einschließlich (le5 Präsidenten und Vi zCl'räsiöentcn auf 0 Es 

mußte die Erfahrung gemacht werden~ daß jene Senatsvorsjtzcnden, 

di~in zwei Senaten in dieser Ei~enschaft eingeteilt waren, einer 

. überdurchschnittlichen ßcla.stung au.sgesetzt \VC1reno Von diesen 

insgesamt vier Vorsitzenden war einer g~nz besonderer Belastung 

ausgesetzt, die 3uf IHngere Dauer nicht tragbar er~cheinto Im 

Dc~ichtsjabr hat sich daßer ~rwicsen~ daß dem Gerichtshof ~ie 
erforilerl,iche Zohl von Senatspräsidenten nicht zur Verf\3ßlJ.ng st~hto 

Wie der Venllnltungsgerichtshof in seinen THtigkeitsberichten 

schon mehrmals ausgeführt hat, ist angesichts der Tatsachc 9 daß 

~er Gerichtshof 'dauerilden Belastungen ausgesetzt ist und in zu­

nehmendem 1>'lflß immer schwier-iger werüe~}(ie nechtsproblem~:; zu lösen 

hat tdie Zahl von. 29 Räten für dauernd erforucrlicho Es wl,\rcn 

daher alle Rntsdienstposten zu systemisiereno 
. . 

.3 0 ) ~ßt~iig;c~ .... c!~r R,i2.h!.Clt' _(02-Y2r:~;:,:ql t::'1E.~,2ric]2.~2.2l!.z:!. 
, Die Neuregelung der G'C·tdtmischii<ÜguIlg; dt.~l" R:i.cht.~r des Ver·= 

fassungsgerichtshofes, wie Bi.0 durch ,das Dundosgesetz vom 

9 .. Juli ~!9729 BGUl. .. N1'o 275~ mit WJrksnmkeit vom i., .Juli 1?72 

getroffen wurcte~ hnt zur Folge, Olle beispielsweise einRichter 

.' . 
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des Verfossungsgcric~tshofcs, der~u~' st~ndigcn Referenten ge­

wählt wurde und dnhcr im' \vesentlichen gleiche Aufgaben zu be,­

sorgen hDt, wie ein RDt !des VerwDl tl!ngsgeri chtshofes oder des 

Obersten Gcrichtsl)ofes, eine montltliche GcJdentschädigung erhält, 

di e zwi sehen S 300254 ;-;- und S 38" 994 ~-- liegt, \v'ährend ci n 

Richter jedes der beiden anderen GcrichtshBfe [Ur eine annähernd 

gleiche Tiitigf(eit Anspruch nuf einen AnfDngsbezng von S 15.618,-";;' 

un.o selbst DIs Senatspräsiclent nur einen IWchstbezug einschließ-
, , 

lieh der Dienstal terszulnge -von S 250 673~-·· zn erwarten hot.· 

Hiebei i stzu berücksichtigeng daß die Geldentsclüidigulig der 
, , 

HitgliecJer des VerfDssungsgcrichtshofes nur zu 50 % der Lohn-

steuer unterliegt, während die ßezi.ige der Hichter des Verwal tungs­

gerichtshofes und des Obersten Gerichtshofes zur Gtinze zu ver­

steuern sindo Schließlich ist zu beachten, daß die ständigen 

Referenten des Verfassungsgerichtshofes noch ßczi.ige aus einem 

anderen Deruf (Verwaltungsbeamtc, Universitätsproressorcn, 

Richter) haben" 

In diesem Zusammenhang ist duran zu erinnern, daß im 'Dericht 

des Ve,rfassungsclusschusses üher den Entwurf {Jes Gesetzes, ,vomi t 

die Republik Csterreich als Bundesstaat eingerichtet wurde 

. (ßundes-Verfnssungsgesetz 1929) - 991 der Beilngen zu den steno­

graphischen Protokollen der konstit.uierenden l'\ationnlversDmmlung-, 

wie oben bereits ausgeführt ist, Verfassung;st;crichtshof und 

, Verwnlt,ungsgerichtshof als die K 1 a m m Cl r n bezeichnet 

wnrden'j \V,elche die dualistische Konstruktion von Bnnd und Ländcrb 

zu einem harmonischen Zusnmmcnwjrken vcrbindcn~ 
Die Bundesverfassung stellt da'lc~ die heiden GcrichtshHfe 

'. . . 
des öffentli ehen Hechte,s auf ei,ne Stufe .. l'\nr i.n einer Hinsicht 

war von Anfang,an ein Unters~hicd gegeben. Der Richter dcs Ver­

waltungsgerichtshofes war schon seit Einrichtung einer Verwal­

iungsgcrichtsbarl<eit - also seit 1876 - ein Berufsrichter mit . ' 

einem Dienst,c'inko"!men., Der Hichter des Rcichsgerichtes hinge.gen 

beklcide~c ein Ehrenümt (RGDI .. Nro 36/1876 bz\\' .. 

HGDL Nr .. -14/1869) .. Abp.:cschen von den stiindig:cn Referenten hatten 

eli c ~U tgliccler' des Heichsgcrichtcs, \Vie mdJla:r cU ~ des Verfassungs­

gerichtshofes, bis zum Inkrnfttretcn'des nundcsgeset~cs' 

nGßL Nr .. 11/1955 l<eine monatliche Geldentschiidigllng, sondern 

nur Si tzungsgelcler crhnl ten" In ,,,ci tcrer F01 ge hatten auf Grul1d 

der Gesetze DGIH. NI" .. 11/1955 tmd TIGßL Nr. 171/'19;0)6 alle Richter 

des Verfnssungsgcrichtshofes Anspruch auf Gcldcntsch~dfgungen,c1ic 
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zwar abgabenfrei, aber als Entschädig;rlOg für eine Nebenhe- , '",_, 

schäftigung niedriger gehalten 'Waren als vergleichbare Dienst~ 
bezüge der BeruisrichterQ 

Eingangs oi. eser Ausführungen wurde bereits aufgezeigt, d8,6 

die Bezüge der Richter des Verfassungsgericht.shofes seit,dem , 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 9 .. , Juli 1972 9 BGB.L,Nr,,275~ 

bei im wesentlichen gleicher Arbeitsleistung sich sehr crh'2blich 
von denen der Richter des Verwaltungsgerichtshofes und auch des' 
Obersten G~richtshofes unterscheiden. Es ist weiter zu berück­
Bichtigen~ daß derzeit drei ständige Referenten des VerfBssungs­
gerichtshofes als Verwaltungsbeamte auße~ Dienst gestellt bz~o 
als Richter weitgehend beurlaubt sind't ihre Bezüge aus diesen 

Dienstverhältnissen~ abgesehen vom Steuerabzug, uneingeschrijnkt 
crhal ten; zwei liei tere ständige Referent cn be:~iehen 81 s Pro f~S30reIi'll 
einer rechts- und staatswis3enschaftlichen Fakultät daneb~n noch 
die vollen Bezüge aus diesen Dienstverhäl tni 8::':0n ~ haben nllm'.." 
dings auch die entsprechende Arbeitsleistung zu erbringen: Es 
bedarf wohl keiner weiterer Worte um darzutun, in welch~m Ausmaß 
die - wenn auch sehr schwierige und verantwcrtungsv0Ile - Nehen­
beschäftigung eines ständigen Referenten llöher honoriert wird, 
als die Ax'bei teines Berufsrichters .. 

Das Mißverhältnis zwischen den llezügen der BeMlfsrichter c 

des V~rwaltungsgcrichtshofes und denen der Richter des ~:E:J:':falS= 

sungsgerichtshofes 'Wlu'de übrigens o:uch in der Sitzung ci..;:,s 
Nationalrates vom 120 DlOzember 1972 (stenogrdphische Proto~,~~],ie 

Xlllo GP 55~ Sitzung~ Seite 4051) in eindeutiger Weise hervor­

gehobeno 
Diese Desserst~llung der Mitglieder des Verfassungsge­

richtshofes wurde im Zu~ammenhcng mit dem sogenannten 
Frivilegienabbllu vollzogen~ doc.h litu'den damit neue Privilegi~:q 

geschaffen. Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes sind 

allerdings ~~r Anßicht, daß die Regelung~ wenn Eie nicht 

unter dieser Devi sc gctIrof fen • .. ..-ordf.:u wäre, :'hr~ Her'echt i.r;ufig 

hätte~ Der Bezug eines ständigen REferenten ries VerfasEunga­
gerichtshofes, wie der einesMitglie~cs des verwaltungs~ 

gerichtshofes der Stand~sgruppe 5 b~W6 6 b 9 das eben-
falls ständig als Berichte~ ej,ngesetEtist, knnn mit dem 

Betrag vori S 300000,-- bi~ S 3800009-- durchaus eIs ~ngeme88e~ 
bezeichnet werden" Dil? }litgH'~~'der' ch~s Verf~f5s'U.ngß!,?;~1'i.~::lY(l'h\~f;tÜ~ 
hnbm dad'!.!Jr'ch~ebenso wie dill) Bezieher von Leist\\1flgelllllIDch d~~mH~.:Züge":,,, 
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gesetz, schon ein Einkommensniveau erreicht, das dem,west ... 
europäischen, dem bundesdeutschen oder dem SCh\ieizerischen 
annähernd entspricht. Die anderen Inhaber öffentlicher 
Funkti<;>nen sind _allerdings hievon noch weit entfernt, 

insbesondere aber die Richter und unter ihnen wieder in 
besonderem Maße die Berufsrichter der höchsten Kategorien. 

Wie oben schon erwähnt wurde, ist die Disparität der 
'Bezuge der vergleichbaren Richter des Verwaltungsgerichts-:­
hofes zu denen des Verfassungsgerichtshofes aber in erster 
Linie ein Problem, das die verfassungsgemäß gleiche Stel­
lung der beiden Höchstgerichte (vgl~ die obigen Aus­
fÜhrungen in 991 der B~ilagen zu den stenographischen 
Protokollen der konstituierenden Nationalversammlung) 
berührt q Wenn die Richter eines Gerichtshofes 'für eine 
Nebenbeschäftigung eine wei taus bessere Geldentschädigung " 
erhalten, als die des anderen für eine Hauptbeschäftigung, 
so wirkt sich dies als eine Benachteiligung des einen Ge­
richtshofes aus, die einer Diskriminierung ileichkommte 

Der Präsident des Verwaltungsgerichtshofes wies in' 
seinem an den Bundeskanzler gerichteten Schreiben vom 
40 Dezember 1972, Zl~ 362-Pr/72, namens der Richter des' 

Verwaltungsgerichtshofes auf den oben geschilderten Sach­
verhalt hin und ersuchte um eine entsprechende Initiative 
zur Beseitigung dieser offenbaren Diskriminierung der 
Richter des Ver~altungsgerichtshofes und des Obersten 
Gerichtshofes .. , 

f 

4.) Verwendungszulage ,der Richter des V~altun;z:sgericht!::. 
hofes 

Der Nationalrat hat am 140 Juni 1972 die 24. Gehalts­
gesetz-Novelle beschlossen, welche sm 300 Juni 1972 im 
Bundesgesetzblatt verlautbart \vurde. Dieses Gesetz hat 

. , unter, anderem eine Neuregell.lng der Ne,bengebührcn g'ebracht ~ , 

die sich zum Teil auch auf die l\litglieder des Verwaltungs':" 
gerichtshofes erstreckt. Die Bestimmungen des Gesetzes, ' 
welche die Nebengebühren betreffen, sind am 1. Dezember 1972 
in Kraft getreten. . 

Die Durchführurig der die Nebengebühren betreffenden 
, Bestimmungen wurde im Berichtsjahre, soweit die Mitglieder 
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des Verwfllltungsg~T('i(:htsho.fes betroffen 

die Wege geleiteto 
noch. 

Trotz der nicht unerheblichen TeueR'ung wurde §eit dem 

10 September 1971 eine Valorisierung der bisheR' auf Grund 

des § 18 des Gehaltsgesetzes 1956 9 BGB1" Nr o 54 ~ zuerl{.aln1l1t~l!1l 

~1ehrleistunbsvergütung (Bele.stungszulage) nicht mehr VOK'= 

genommeno Die Bea.mten der Allgemeinen Verwaltung sind 

dagegen allgemein ab dem 10 Dezember 1972 in den Genuß der 

.neu eingeführten Verwaltungsdienstzulage gekommeoo 

'50) Hichter des Verwal tungsger~.chtshofes aus Berufs-

t 1 ~ ... L" 1 .. ,. h d s·.c.L.tungen 1n den an(~:r:n.! 'l,1'omog.Ll.C aus em 

Verwal tunf~sdi enst der I,linde!' " 

Gemäß Arto 134 Abso 3 B-VG muß wenigstens der dritte 

Teil der Mitglieder des Ver".:altunfj8gerichtsh,ofcs die lBc~' '~ .. 

fähigung zum Richteramt haben 1 wenigstens der vierte Teil 

soll aus Berufsstellungen in den Ländern, womöglich-BUS 

dem Verwaltungsuienst dcr UindcI'9 cntommen \verde!i1 .. 

Die im Verhtil tni s zum Allgemeinen Ven'/al tungsdienst 

·in der obersten Verwaltung des Bundes schle~htf:r~ Beför­

derungspraxis bei den Richtern bringt es mit sich~ daß es 

in der letzten Zeit sehr schwierig geworden ist 9 bei Au~-· 

schreibung von Dienstposten von Röten des Verwaltungsge= 

richtshofes der Standesgruppe 5 geeignete Bewerber in 

grBßerer Zahl zu interessieren, da sie gegenüber ihrer 
bisherigen günstigeren Stellung als Verwaltungsberunte mit 
einer flir sie ungfnstigen·Festsetzung ihres Dienstranges 

zu rechnen haben o 

. -; 

Ähnlich ist die Lage rUr Bewerber ·8US ncirufsstel­
lungen in den Ländern, die ve~waltungsbcamte des Bunde~ 
sindo In bei den l'"'iHlen wirj{t es sich schädlich au.§? daß 

die BefHrderuhgspraxis bei den nachgcordnete~ Dj~nst~ 

stellen ~ wobei. die IUchter ähnlich wie die Verwal tungs~ 

beamte bei den nachgeordneten Dienststellen beh[and~li 

werden - erheblich ungünstiger ist als bei Beamten der 

Zentralstelien (hHherer ~inisteriBldienst)o 
Geradezu unmöglich ist es aber geworden, Beamte erUG 

dem Verwaltungsdienst der Länder fUr eine Bewerbung rUr 
einen Dienstposten eines Richters des Vdrwaltungsge-
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richtshofes zu interessiereno Es kann dabei nicht ,übersehen 

werden~ daß die VCJrwaltungsbeamtcn (fer Länder in dc!it A}1:er, 

in dem ei~e Bewerbung beim Verwaltungsgerichtshof in Betracht 

kommt ~ schon eine dienst- und besoldungsrec.l:ltliche Stellung 

erreicht haben, die es nicht erwarten läßt, daß der Beamte 

seine überaus günstige Position beim bisherigen Dienst­

g,ebergegen eine für ihn aus wirtschaftlichen und' vielfach 
auch aus familiären Gründen wenig attraktive richterli~he 

Tätigkei t beim Verwal tungsgeri chtshof eintauschen 'o\''ird. 

Dies hat zur Folge~ daß die Bewerbungen sowohl aus 

den Berufsstellungen im Bundesdienst in den Ländern: als 

auch insbesondere aus dem Verwaltungsdienst der Länder 

selbst immer seltener werdeno 
Entsprechend den obigen Ausführungen über die Klammer= 

funktion des Venialtungsgerichtshofes zwischen dem Bund 
un.d den Ländern ist es aber für den Verwaltungsgerichtshof 
wesentlich, der Sollvorschrift des Art~ 134 Abso 3 letzter 
Satz B-VG gemäß zusammengcs etzt zu sein", 

Die Aufgabe vieler Senate erfordert es aus prakt:tschen 

Erwägungen~ daß dem Verwaltungsgerichtshof die Kenntnisse 

und Erfahrungen von Richtern zunutze gemacht werden, 
welche diese im Verwaltungsdienst der l .. ände:c ge',.;onnen habeno 

Der Verwaltungsgerichtshof gibt daher seiner Über­

zeugung Ausdruck, daß es auf Grund der angestellten 

Erwägungen dringend notwendig ist, für Beamte BUS dem 
, 

, Verwaltungsdienst der Länder den Dienst im Vel"Wul tungsge=, . 
'richtshof attraktiv zu gestalten und Sorge dafür zu tragen') 
daß bei einer Bewerbung um einen Dienstposten' eines Richters 
des VerwaltuJ:lgsgerichtshofes wirtschaftliche Erwägungen oder 

die Sorge um eine familiengerechte Wohnung oder ~hnlicha 

Schwierigkeiten nicht den Ausschlag für eine' persönliche 
Entscheidung geben kHnneno 

Der Verwaltungsgerichtshof 'V.ürde es darüber hinaus 
begrüßen, sowohl seitens der zuständigen Zentralste11mdes 
Bundes als auch aus den Ländern Anregungen zu erhalten, die 

dem Ziele dienen, der Sollvo~schrift des Arto 134 Abso 3 
letzter Satz B-VG in Zukunft erfolgreich Rechnung tragen 

zu können. Die Bemühungen des VeI~altungsgerichtshofes 

"," 
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allein um die Erleichterung wirtschßftlich~r und sozial~r 
Probleme allfä.lliger Bm\l'erber sind mangels ausreichender 
Möglichkeiten nicht zieltUhrendo 

6,,) Volksam'Jul tschaft . 

Am 21" Dezember 1971 legte die B'dlll'H.icsregiell"'ung d.em 

Nationalrat ein~ Regierungsvorlage betreffend ein Bundes­
yerfassungsgesetz~ mit dem dos Bundes-Verfassungsgesetz 
~on 1929 durch die Einfügung von Bestimmungen über die 
Volksanwaltschaft abgeändert'werden soll (131 der Beilagen 
zu den stenogra~hischen Protokollen des Nationalrates 
XlIIo GP) vor" 

Der zur Vorbehandlung dieser Regierungsvorlage einge­
setzte Unterausschuß des VerfassungsQusschusses hörtcU o 8e 

den Präsident~n des Venia} tungsgcll"ichtshofes in seinen·. 

Si tzungen am 160 1\lai und 8" Juni 1972 als Sachverständigen. 

·im Sinne des § 32 Abso 1 des Geschäftg~rdnungGgeset~es0 
Der Verwaltungsgerichtshof nimmt diese Anhörung des 

Pi"äsidenten mi t Genugtuung zur Ke:nntnis ~ da er sowohl 

durch das im Arto 148 c der Regierungsvorlage in Aussicbt 
genommene Recht der Vollc.samJal tschaft 9 in bestimmten Fällen 

lBes<chwerd~ beim Verwaltungsgerichtshof zu (~rheben, als auch 
dUll"ch damit in Zusamm~nhang in Diskussion stehende über­

legungen über den Ausbau des traditionellcD Rachtß6chutzeB~ 
ilJ1sb!Osond~re dur'ch ein~ ~h1G <1:11 S f le.l!"ht{.:~ e:cc:'mie f·~it\ßnahn1o 1m 

lBetrscht nwmmend\'i) Änd erU!i1g d,(!3S AiT't 0 1~:l. 16-VG ~ b®rdihll.'t 'iI.iili'tlo 

EI' würdl2 ~s dahlSll' alB Inützlich ertllchtI!; Rll ~ .auch b~i d::~],.. 

wei tcrtelll Behandlung der Regi eJr·ungsvf.plrlSle'~e und d<f!l'r '\TorbaJ'" 

JrlSi tung dew hiezu 1l1I()tw:ell1dig~1ll AusfiihlrungGgl?setlEgelnmg 

gehört zu welrde~o 

IL 

"jo) Armenrecht bzwo Ve:r.fahreashilife 

Darr Verfassun~sgerichtshof hat mit seinem Erkenntnis 
vom 19Q Dezembe~ 1972~ Zleoo G 11/71, G 31-33, 39/72,· 

W 13~ 36/71 9 V 23=29~ 45/72~ 1-mier an.der~m § 66 AboS .. 2 1\.tr..d 

§ 67 ~<er Zivilprozeßordnung (ZlPO)1 RGBloNroi1l.3/i.R95. in der 
lF'asmmg SiGBloNro 188/1945 9 sowie § i6 ~bs~ 2 dle1l" Re~~ht8-
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anwaltsordnung (RAO), HGB1. Nr .. 9G!18G8~ in der Füsslmg 

StGBL Nr. 95/1919, als verfass-:.m!;swi drig m.lf gehe hBU", 

Diese Aufhebung wird eine Ncufnssung jUlsr ~h~ch.b::1v(}1."'­

schriften zur Folge haben, w~lchc bisherdRs Armenrecht ge­
regel t haben. Eine Neufassung derartiger Vorr,,(;liJtiften iilH~r 

die nun in eine Verfahrenshilfe umzuwandelnde Rcchts~ünrich­

tung wurde im Deri chtsjahr noch eiflgelei t et ~ 

In Anpassung an diese neuen Rechtsvorschriften ',vird ins­

besondere auch eineXnderung der §§ 14 Ahs. 2, 26 Ahs. :3, 

61 und 69 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1965, 

BGBL Nr .. 2, vorzubereiten sein .. 

20) Kosten des verwC\1 tungsgericht!id~e~erfLlhr:!:J~ 

Der verwaltungsg~richtshof ist zufölge Arto 129 B-VG zur 

Sicherung der Ges~tzmfißigkeit der g~samtcn BffcntlichenVer­

waltung berufen. Unter "Gesetzmnßigkcit" in diesem Sinne ver­
steht man die übereinstimmung der im Rahmen der H0heitsver~ 

waltang geset:d.en Al<tc' - Bescheide - mf t (hm G?sctzcn und den 

in deren Ausführung erlassenen VcrordnUDt?;Cn .. Sm"d.tes sich 
'hiebei um Gesetze und Vcrordnung;:.:!n (~es B~Jndcs oder oeer Länder 

handelt~treten, was das Auffinden dieser Nor~cn ~nlangt~ 

im allgemeinen keine technisc.hcn Schwier:i.g~keiten auf, da ihre 

Kundmachung in den entsprechenden Bundes- und Landesgesetz~ 

bz\v" '-verordnungsblättern erfo igt \Jnd eli cse ;jcdermann zugäng­

lich sindo Anders verhält es sich aber mit Verordnungen, die 

dieGQmeind~n im Rahmen ihres ~ig~nen Wirkungsbereiches er­

lassen. Solche Verordnungen bedürfen inder Regel zu ihrer 
Recht s\Virksamkei t· nur der Kundmachung an der Amt stafel '.Jährend· 
einer bestimmten Frist'o Handelt ~s sich hiebei um verordnungen; 

.• 1 • 

die nur aus einem '\>!orttext bestehen, so sind für den Verwal­

-tungsgeririhtshof, falls er eine solche Verordnung ~einer Ent-: 
. - . ." . . '. . ,'. ' 

scheidung zugrunde z,u legen hat te, bi ~her keinene!mcnswert~n 

Schwieriglq~;t,enß.ufge~aucht, sich eine beglaubigte Ab.:-:clu'ift .' 
. ; '. ~" : :".;;' ". . . 

desVerord~rüngstcxteszu;verschaffen. AndcI's verh;H! es' BJ.ch 

aber roi t Verordnungen der Gemeinden, deren InhHltFVh~hcn,..;. 

widmungs- und BebrtuungsJüänf~; sind,: Hier' besteht.der Inh2.1t· 

der' Verordnung in erster Linie in eÜlcrzcichrl\;riEichen Dnr·­

stellqng, weil nach ~er Natu~ der Materie, die iri eihem 

.Flächenwi dmungs..,. und Bebavungsplan zu regeln ,1 st, elie hJaß~ ,' . 

. sprachliche. Fassung derbci=ll)sichti gtGn/lllor'.ItH?:ng fast., inrner 
unzu;längl~ch\Vlrd .b1cil?en müssen, jedenfalls LÜ>N' meiBt nur 
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.in V·erb:i. ndung mit dem eigen tliehen "Plan "überhoupt verständ ... 
lieh seinwird o In allen Fällen 9 1ndenen die Fragede~ Ge- ~ 

. setzmäßig;kci teines mt t Beschwerde angefochtenen Bescheides 
davon abhängt ~ ob er ~ abgesehen vom G~':;d;!t~ ~ auch mi t eill.~~. 

als Vero~dnung zu wertenden Fläch~.mwidr.iUngs- oder ßebauungs= 
plan i.ibercinstimmt, muß der Verwaltungsgerichtshof auch die­

serieinsehen~ um eine Entscheidung fällen zu kBnneno In 
ietzter Zeit ~ die Beschwerde ZL 123/71 ~ die mi t Erkenntni s 

vom .6~·· November 1972 entschieden worden ist, soll hier nur 

als Beispiel genannt sein~ häufen sich die Fälle 9 daß sich, 
o die Gemeinden bzwo 'di e Vorstellungsbehörden weigern,' dein Ver­

,waltungsgerichtshof diese Flächenwidmungs- und Bebauungs­

pläne 'vorzulegen" Die in § 38 Abs .. 2 VI",GG 1965 an si eh nor-

.mierte Sanktion: . - . 
, ' 

~Hat die·Dehörde die Akten nicht vorgelegt, so kann der 

Verwaltungsgericbtsbof~ wenn er die Behörde auf diese Säum­

nisfölge vorher ausdrücklich hingewiesen hat, auf Grund 
. der Behauptungen des Beschwerdeführers erkenneno~ ist in 

diesem Ffllle~ da es sich ja bei einem. Flächenwidmungs- oder 
. Dcbauungsplan um eine generelle Rechtsvorschrift handelt ~ 

on der di e Gesetzmäßigkeit des Beschei des zu priifen i st ~ 

weg~n des für den Verwaltungsgerichtshof geltenden Grund­

satzes "iura novit curia" nicht anwendbaro Andere l\1öglich= 

keiteni Sanktionen gegen die die Vorlage solcher V~rordnungrin 

verweigernden Gcmeinde- oder lLandesbehörden'zu verhängcn~ 

stehen dem Verwaltungsgerichtshof nicht zur Verfügung~ In 

~inem solchen Fall~ gibt es mitunter nur die ~ßglictkeit~ 

daß sich der erkennende Senat an Ort und St'elle in der be­

treffenden Gcmcind~ Einsicht in die Rcchtsgrundlage seiner 
\ . 

lEntscheidung verschaffte Die dabei '!.lem Venlaltur..gsgerichis= 

hof en:achsendcn Kosten (neisekosten 9 'reges",. un.d Näehtigungs~, 
gebÜhren) stellen gegcniiber den Parteien' dC8 ver·'\I!alhmbsge.~' 
ll"'ichtlichcn. VerfAhrens Darauslage.1i1 des Verwol tungsgerich,ts­

)hofesdnr ~ fÜlr die grundsätzJL ich die Parteien auf.?;ukornmen 

habeno Handelt es sich hiebei um eine Säu.nmisbcsch\I!cK"oe nach 
Arto 132 B-VG~ so helasten solche Kosten ohne Rüd{sicb tauf 

den Ausgang des Verfahrens gemj,ß § 55 Abso 1 V\\,-GC 19G5 dii? 

säumige ßehBrdco Ander~ verhlilt es sich jedoch bei nescheid-
.. 

'hoc"'h"nY'fln .... nn ... 1-, A ... ·11- 1'7:11 &hc 11 ry i H ..... l.T('; .. F.r~:<f'1~t. sich __ "-'_ .... ~:._..II- '-._ .... .lJA ........ __ l ... .4A-A '"'0 .4V.Jl. ~~:. ... ....., ... .a. 4.~" ..IL _~ - .-- -'---

zur Rechtsfindung eine solche Bnschau in einen Flächcnwid-
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notwendig, und endet das Verfahren vor dem Vcrwaltllngsgerichts-

hof mit dBT Abweisung der Beschwerde~ so hat hiefür gemäß " 
§ 47 Abs. 1 und 2 lit. b in Verbindung mit §48 Abse 1 lit. a 
und Abs .. 3 1i t.. a VwGG1965 immer der Beschwerdefiihrer auf~' , 
zukommen" Solche BEIrauslagen können mitunter das Fünf- bis, 
Sechsfache der normalen Kosten betragen, die, ein unterliegen­
der: Beschwerdeführer auf Grund der mit der Verordnung des' , 

, . 
ßundeskanzlers vom 14 .. November 1972, EGOl .. Nr. 427'1 vorge­
nommenen Pa~schalierung der Kosten des verwaltungsgericht- 3 

lichen ,Verfahrens zu leisien verpflichtet iSt4 Solche Kosten 
entstehen dem Beschwerdeführer dann, wenn die belangte Behörde 
z .. Bo im Hinblick auf gesetzliche Vorschriften tiber die Auf-' 
lage solcher verordnungen zur jederzeitigen Bffentlichen Ein­
sicht in den Amtsräumender Gemeinde nicht in der Lage ist, 

dem Verwaltungsgerichtshof den für die Entscheidung notwen-
'digen Flächenwidmungs- oder' Bebauungsplan vorzulegen"sohln 
ohne jegliches Verschulden d0S Beschwerdeffihrers~ sond~rn 

auf Grund des vielleicht ges~tzlich gcbot6ncn Verhaltens det 
belangten DehBrde oder der mitbeteiligte~ Gemeindco 

Der Verwaltungsgerichtshof hält es allS diesem Grunde 
~unächst für dringend erforderlich, die Besiimmungen tiber. 
~ , , 

den Kostenersatz im Ver\val tungsgericht shofgesetz 1965 

(§§ 4'7 bis 60) dahin zu ergänzen 9 daß der Ersatz solcher' 
Barauslagen des Verwaltungsgerichtshofes, wie sie oben dax;-­

gestellt wurden, in einem Beschwerdevcrfahren nach Art .. 131 

Aba" 1 Z .. 1 B-VGauch im Fall einer Abwe:i.sung der Beschwerde·-j 

.. '.' 
jedenfalls nicht zu L\lsten der Besch\"erdeführer ,zugehen," 
hs:t o ' ~, 

" 

• 3 .. ) §.ozialversicherung' (ASVG)' 

Wiedcrverlautbarun~ bzwoNeubeschlußfassung des ASVG. 
Inatanzcnzug imVe:t'fahren in Verwaltungssacheno 

, . 
Die So~ialversicherungsgesetze, die tUr einen,großen 

,Teil der ijsterreichischen BevHlkcrung von Bedeutung ~ind, 
, ' 

sind durch zahlreidle Novellierungen auch fUr cl en ff'l~hmnnn 
nahezu uniiberschaubar geworden. Dies gilt' insbesondere' für 

das Allgemeine Sozi~lv~rsichcrungsgesetz9 das zuletzt durch 
die 29 .. Novelle in sehr vielen Punkten abgeändert wurde., 
Die 'zahlreichen und bisweilen schwer ~~rständlichen Uber-, 

, ,~. 
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gangsbestimmungen verursachen bei der Gesetz~gauslegung 

große Schwieri,gkeitena 

Abgesehen von dem erheblichen Vcrwaltungsaufwand~ der 
oft durch ~ie Unlibcrsichtlicllkeit derMaterienentstcht 9 

, wird cii e ,Lage deshalb bedenklich ~ w.ei 1 die Erkennbnrkei t 
des TIechtes 9 die die Voraussetzung für das Funktionieren 

jeder,Rechtsordnung ist 9 Ruf einem so wichtigen Gebiet 
nicht mehr gewilhrleistet isto 

Der Verwaltungsgerichtshof übersieht hiebei nicht, 

die Schwierigkeiten 9 die im Hinblick auf die bereits er­

wähnten zahlreichen Ubergangsbe~timmung' en einer Wiederver= 

lautbarung der Sozialversicherungsgesetze im Wege stündeno. 

Es müßte d~ler erwogen werden~ den geltenden Gesetzestext 

zur Gänze neu zu beschli eßen und elie ühergangsbestimmung,en 

"zu bcreinigEm und übersichtl ich zusammenzufasseno Nur so 

,könnte es nach Auffassung des Ver'~il1tungsgcricht shofes vcr= , 

',mieden werden 9 daß di e Sozialversi.ch crungsgesetze 9 ''licnn, 

die aufgezeigte Entwicklung fortschreitet, für die M~sse 
der"Bevölkerung immer unverständlicher wcrdcn~ 

Gemäß § 415 ASVG steht die Berufung an dos Bundes­

ministerium für soziale Verwaltung gegen den Bescheid des 

LDndeshauptmannes in den Fällen des § 413 Abso 1 Zo 2 all~· 

gemein, in den FHllen: des § 413 Absa 1 Za 1 jedoch nur zu, 

wenn über die Versichernnbspflicht oder di(~ Berechtigull1g' 

~ur Wciter- oder Selbst~ersichcrung entschieden worden isto 
'Der Verlvaltungsgcr:i.chtshof hat'in seiner Rechtsprechung zu 

dieser Geset~esstel1e das Wort "entschieden" nicht in dem 

Sinne verstanc.cn 9 daß es sich um eine spruchmäßige Ent­
scheidung über d:i.e genannten Gegenstände'handeln müsse .. Im 

Erkenntnis vom 21~ Oktober 1959 9 1 210 ~70/57~ wurde darge­
~_cgt,es würde beispielsweisc 9 ,~~mn im Vcrwaltungsverfabl'en 

im Zusammenhang mit der Ermi ttlD.ng 'der nÖ~1C der Dei trag,s­

grunrllege für die frehd liige Wei t ervers:irJle'x"u.ng für ejx.eu 

bestimlJten Zeitrmlmdie Sozialv!(~rsicherungr;pflicht strittig 

gewesen ist und man in einem solchen Fall zwar die Berufung 

gemäß § 415 ASVG hinsichtlich de~ Soiialversicherungspflicht~ 

nicht jedoch bezU~lich dbr Höhe der arigefiUlrten Beitrags- ' 

grundlage zuließe? eine dem Rechtsschutz der Versicherten 
und der Versicherungsträger nicht fö~derliche'Vel'flechtung 

, ' 

von Rechts~irkungen herbeigeführt werden~ Diese Verflechtung 
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könnte sich nänÜich aus einander \.'i(~rt~:pred!(:ndcn Entschei­

dungen der Nini steri alintanz und deI:' V 8rw-nlh.:r~ gG~el'i chtshof es 

ergeben. Auf der Grundlage dieser D~trachtungswcise schien 

durch ,längere Zeit Klarheit geschBff~n. 

Im Berichtsjahr sind jedoch Fälle aufgetreten, in denen 

Unklarheit en über den Sinn des § 415 ASVG' in m::ch. f!!/,ünung 

des Verwal tuugsgerichtshofes um"'icht~~f;en Recht smitt\~lbelehl'U!l'­

gell oder Entscheidungen Ausdruck fanden 1 die in der Folge zu. 

,Beeinträchtigungen des RechtsschutzEs fUhrten. Als Deispiel 
sei der Beschwerdefall Z1 .. 1078, 1079;'72 erw~lhnt .. In,'diesem 

Fall hatte der Landeshauptmann von OberHste~reich das Rechts­
mittel der Berufung in der Rechtsmit'~~elbelehrung alG zulässig 

bezeichnet, doch hDtte das Bundesmini ~-:;teri Ül::i für sOldal e Ver­

wal tung di e Berufung mit der Begründ<:ng ,:iuri! clq;ewi eRcn ~ daß 

weder ein Bescheid nach § 413 Alls .. 1 Z. ~2 ASW; noch ein str(';it 
über die Pflichtversicherung oder die \{ci"ter,- oder Sc;lhsblcr-. 

sicherung vorgelegen sei und daher der ncchts~ug beim Landes­

ha.uptmann geendet habe .. Dem sodnnn unt crC,el'Uflwg ü~lf § 46 

Abso 2 VwGG 1'S6'5gestellt.en· Antraf~ auf Wj(;d~::~(d.!'i:3 f~t:0',mg jn 

den' vorigen Stand WCt~en VerEäumung der Frist zur Er),:e~mr:g 

der Beschwerde gegen den Bescheid des Lnrtdeshauptmannes von 

Oberösterreich, verbunden mit der Beschwerde gegen die~H.H' 

Bescheid, konnte der Verwaltungsgerichtshof' nicht stettge-. 

ben~ weil Gegenstand des Fal12s ein StreitUbcr die Nachver­
sicherung im' Sinne des § 18 RAVG 'dar', tlc:n der g{:!H1.11nt e Ge~, 

'richishof schon in seinem Beschluß vom 10~ ~Ini 1951" 

Slg~Ne F. Nr6 ~085/A, al~ einen Streit über die VerBiche~ 

rüngspflicht bezeichl'\et und d~r angefochtene' Bescheid sohin 

richtigerweise. - und nicht fälschlich- das Rechtsmittel der 

Berufung eingeräumt hatte, ,.,6durch de.r. ge.ltend g.emachtc 
, . . 

\Viedereinsetzungsgrund nicht gcgeh~~n l"ar~ D;f:mg(;mHßmu,üte de]{' 

Ver\·laltungsger~chtshof dic?angeführtc Bescl1'>mrd".! 'KC ~1. ..... 1t'j':'-

säumungder'I3eschwerdefr'ist z{H~iid~~Jd_tseno In c:t;':d:m ci';:'."; 

. Bei tragsgrundlage für frehd llige '\-lei ter'ver;:::;i cb<:-:ruTlg ~12:­

treffenden ::Fall Zl.. 108~/72 ,",~lr d(;r~ Ve!'1:'.':lltung~3ge,h·:i.chi; üf 

d lI. 1 • I" 0 It l ~ " ~ ? er· l' e~nung, es . (orme fi1 Cl (,uran! an:"ommca ~ Ü!),S W«J .,_C:i pU 

Grund d er Einspruch sbeschei d bekämpft ~{erde t ul so .!"iJ ch-J:. 

~arauf, oh der Streit si eh ,in cl CI' Folf~c (in deI' R()ruf~::'1'g), 

noch auf dIe. Versichcrüngspflfchtbezogen habe. Auch in 

dieser Frage sind verschiedene Löf;iungen denkbar; gerade bei 
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dCJr Regelung des Instanzenzuges istnber Klarheit besondelrs 
dringlich geboten. Diese FHlle weis~n also darauf hin~ ~aß 
im Interesse des Rechtsschutzes eine gr()ßere lKl.arhei t der, 
Abgrenzurig in der Frage des Instnnzcnzuges wUnschenswert 

wärso Der verwaltungsgerichtshof regt an~ bei der Vorberei- , 
tung einer künftigen Novelle des Allgemeine~ Sozialversi-
ehe I'ungsgesetzcs dem Gesetzgeber eine einfache und r-1ißver­

stänllnisse ausschließende Hegclung !:'in Stelle der gcbenwär- , 

. ti~en vorius6hlagen. 
. ... , ... ; 

-
4. 0 ) l{:d~er:.ersor~un~,J " 

".'";,' , ,-. 

Ermittlung cles für die Hentenbcmcf;~;ung nach dem KOVG 
anrcchcnharen Einkommens desVcrsorgungsherechtigten 

, im Fall der vertraglichen übergabe eines land- und 
for~twirtschaftlichen Betriebes<> 

. . -
, . DUl'ch das am L Juli 1967 in. Kraft get.retene Bundes- ,," 

ge~etz BGBlo Nro 258/1967, in der Folge erglinzt durch das 

, Bundesgesetz BGIH" Nr" 21/1969 ~ wurde das Kriegsopfe~~ver-

Bemcs~uhgsgrundlage bildeto Das für die Rentenbemessung maß~ 
gebli.che Monatseinkommen ergibt ~ich aus einern Zwölf tel des 
a.uf diese \v'esc errcchne~cn Detrages zuziiglich eines je nach, 
der nHhc des Einheitswertes gestaffelt~nZuschlagesj wo-" 
durch di.c zunehmende Lei stungs- bz \\"0 Ertragsfähigkeit. der' 

Betriebe mit höheren Ei.nhei tswerten berücksichtigt wird" 

In glei eher 'Wei Se wurde auch eine PauschB.lrcgelung für -

die Ermittlung dcs Einkommens im FAlle der bereits erfolg­
ten Obergab~ eines land- und forstwittschaftlichen Betriebes, 
II.:rnd zwar ohne IHicksicht auf Art und Ausmaß der aUSbf;(hmgenen 

Leistungen, getroffcno.-Durch dies~ Pauschalregelung werden 
jedoch nach dem ~erzeitlgen Gesetzeswortl~~t alle jene Fälle, 

in dcn~n der Versorgungsberechtigte scincn land- und forst-
.wirtschaftlichep Betrieb je~andem auf andere Weise als durch 

einen förmlichen Uberr;s.bsvertrag zur Nutzung iiberlassen hat, 

\. ~ L 

" 
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. ~ ... '. 
" -,'- .... " .! ,- .' ..... ·16 

ni.cht erfaßt~Die häufigsten in d lesern Zusammcnhanf~ dan den 
J _, ~ .' • _ ~. • , 

• < Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung he:nmgeh1 sgencn ,_. 
..... 1 

.,' .:~ . 
.', : 

:Fällebetreff~n die Verpachtung von land- und forstwirt-
.... '. 

" '. 

schaftlichen Betrieben. In diesen Fällen. entsprechen die , . '.' :' .. ~ . 
y' 

'.' zwischen den Vertragsteilen vereinbarten Pacht;;dnse, vor. 

allem dann, wenn es sich um Verpachtungen an nahe Ange­

hörige handelt,schr häufig nicht den tatsächlichen Er-
.,'. tragsverhältnissen der verpachteten Grundstücke 0 Eihe ge­

,eignete Lösung der sich daraus ergebctHlen Schwierigkeiten 

'. ; bei der Ermittlung des für die nentenbemessung anrechen-
'. :" 

.' baren landwirtschaftlichen Einkommens der Versorgungsbe- .. 

: recIltigten würde der Verwaltungsgericht shof darin erblicken, 

d~ß die im Kriegsopferv~rsorgungsgesetz nur für'denFall 

. der vertraglichen übergabe eines land·- und forstwirtschaft-:­

': lichen Betriebes für die Einl<ommensermi ttlung vorgesehene 

·Pauschalierung auch auf jene Fälle Anwendung finden würde, 

'; inde'nen . ein land- und forst\virtschaftliclH!r Betrieb vom 

-.' Versorgungsberechtigten auf end ere \vcise als im ''lege einer. 

rec~tsförmlichen übergabe anderen Personen geg~nEntgel~ 
'od'er unentgeltlich zur Nutzung überlassen iivird .. Schließli?h 

'. wär~ zu er\V'ägen,indie Pauschalrcgelnng auch die Fälle der 

" :yeräußerung eines land- und forstwirtscha.ftlichen. Betriebes· 

.' '. einzubeziehen. In diesem Zusammenhang sei nur beispielsweise .. 

. auf die Regelung des § 292 ASVG, in der Fassun,g der 

29~ Novelle ntnl .. Nr. 31/1973, verwiesen. 

50) Stiftungswesen 

. 'Gesetzliche Regelung der Probl~me des Stiftungswesen~. 
in mat'eriellet' und formeller JIlnsicht. 

'Anlüßlich einer Desch~erde' (ZI .. 185t/71), . die sich gegen 

;' 

·.··die Konsti tuierting einer st.iftung 'uncl die Erlassung eines" 

.. Stiftbriefes richtete, konnte der Vcrwaltungsgcricht~:;hof 

... feststeilen, 'daß die derzeitige negeiunr; des Stiftungs­

wesens den rechtsstaatlichenAntord.erupgcninrnat,erieller . 
.. . 

wie auch in formeller Hinsicht nicht entspricht. nie Stil';' 

.' tung ist ein Rechtsinstitut, -das, . obglcicl}es weit ,in das 

Mi ttelalterzurückrci'cht, in Österr~icl1 ,niemals eine!' zu-
. ".,,: 

sammenfassend~~ gesetzliclien Regel ungtlnte:r,z9gen worden.i sto 
... ' ..... Nicht einmal die. au sdrü cld i ehe Normiel'~n~i, .. daß:_Und unter' 

'~elch~nyormisseb.mngel1 deI' Stiftutlg de~" Charakter einer 

'jriristis~henPers~n ~ukommt9 findet ~ic~~!ro~#Gterreichischen 
,:' '/'.' 

........ 

. . .... .... .i.:.. _ . ~ . ". . ~" .: ::. .: '. !:" __ 
','. ". 

.. ""­..:.-:,'. 

.., ' .. 

.';':'/';" . 

,.: : 

'. . ,;' .. ~.. ' 
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Recht ~ \Vcnnglci.ch sich aus gesetzlichen Bestimmungen jüngeren. 

Datums ergibt, daß der Gesetzgeber die Rechtsfähigkeit d~ 

Stiftung offenbar <1uf Grund Gcwohnhci tsrcchte.s als gegeben 

vornnssctzt., Auch ist die Form der Errichtung von Stiftun-

gen gesetzlich nicht geregelt. Es besteht ~ \vie 

II c r r n r i t. t in seiner MonogrClphie "D.ar.:~ österreichische 

Stiftungsrechtl'~ 1896~ S. V, einleitend hervorhebt~ h16ß 

eine Heihe zusc1mmenhangloser Normen, die aus verschic denen 
Epochen stammend und vonvorschiedcncn St.ellen erlassen, als 

"politische Verordnungen" eine höbhst lückenhafte Grundlage 

bi Iden, wobei di ase, vornehmlich sei t der Zci t fo.laria Thercsis.s 

und Josefs 11 ergangenen Anordnungen, zum Teil lediglich von 

territorial begrenzter Geltung ",aren~ sich oft nur auf be- _. 

st.immte Stiftungen bezogen oder interpretatorischen Charakter 

trugen. und nich t selten miteinander in 'lid erspruch gerieten .. 

DMm kommt noch, daß di e Hehrzahl der vorhandenen Rech tsquel-
. , 

.len mit IWcksicht auf ihr Alter del' Öffentlichkeit pral<tisch 

nicht mehr zugänglich ist~so,",:i.e dnß im ein:t.clnen durchaus 

nicht leicht zu entscheiden ist ,ob und inwieweit <Uü zahl­

Jrci'chen auf Cl iesern Gebiet ergangenen Rcskriptc'l IIofdcl<retc 9 . . 

Hoflulnzleidckrcteund Verordnungen noch :i.n Geltung stchen~' 
Es wäre nnch Ansicht des V-crwn.ltungsgcri('htshofes drin­

gend geboten, diesem unbcfricdigcnacn und der Rcciltsfindung 
nbtr;ic;lichcn Zustnnd ein Enrlc 7.1.1 berei ten, und das Recht der 

Stiftung? die illrcm Wesen nach in. dcr_ Privotautonomie wurzelt 

und die' l:luch heute noch praktische Bedeutung bcsi tzt ~ einer. 

~usCtmmenfasBendcn n.e~cl unb zu un terziehen ~ wc bei insbcHonde­

TIS ,f\'uch darauf Bedacht z-.u n(1)men wäre ~ da ß di c vel!"f~h rcns­

rechtlichen Aspckte~ ",ie insbesondere die Frage der Partei­
stellung· des Stifters bzwo seiner Erben, des Testamentsvoll­
streckers und der vom Stifter zur Verwaltung der Stiftuns 

. , 
. vorgesehenen Orgl:lne im stiftungsbch'ör(Uichen Verfahren nicht 

ungeklärt b~eibeno ~ 
Der Verwaltungsgerichtshof würdC" es begriißen ~ wenn der. 

. . i 
vom ßl10desministerium für Inneres ausgearbci tctc Entwtu.'f 

eines neuen nundes~Stif.tUJng~.~ und F'öndsgeset2',cs einei' 
. . 

alsbaldigen G0setzwerdung zugeführt ,,,i rd und daß mlch die 

Länder diese Materie? soweit sie ihrer Gesetzgebung vo~-

. ·behalten ist~ neu kodifizierlwl o i.:· 
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Unterbliebene Erlassung von Prüfungsvo1'schr.iftenals . 
Voraussetzung für die Zulassung zu einern Lehrgnng 
und Ablegung einer Dicnstprüfur1ßm \ 

.. Der Beschwerdefal]: Zlo 291/72 soll 81 s Hinwei s . auf· 

eine mehrfach auftretende allgemeine Schwierigkeit bei 

" Gewährung d es Recht sschutzes angeführt \vT:rden~' 
.. •. Der Beschwerdefübl'er hatte das Ansuchen um Zulassung .. 

. zu einem Fachkurs für dienstführende Beamte des Exekutiv­
dienstes g,estellt .. Sein Ziel "ml'~ ohne IH?U€rliche Auswahl­

. prüfung in einen Fachkurs einber~fe~ zri werdenD über das 

. Ansuchen wlirde nicht 'entschieden .. Die eing;ebrachte Säumnis­

beschwerde mußte zurückgcw:ie sen werden, wei 1 nach f-1einung ... 

des Verwaltungsgerichtshofes ein Anspruch auf Sachent~chei­
. dung nicht bestando § 9 Abs~ 2 GüG, auf den sich der Be­

schwerdeführer bezog, bestimmt 9 dAß BundesbCDlnte zur Ab-
legung einer Dienstprüfung zuzulassen sind~ wenn sie,. ab­

gesehen von der Prüfung 9 cli e Anst ellungserford"C~rni 8se für' 

d~ri Dienst~..,eig ~ für' den die Prüfung, bestimmt tf~t, erfüllen 

und die in der Dienstzwei~eordnung vorgeschriebene Verwen~ 
dungszei t zurückgelegt haben~ Daraus lwnntc nach Ncinung 
des Verwaltungsgerichtshofes für die Zulassung ~u einem 
Fachkurs nichtsgewonnen werden. Dazu enthalten dann die 
§§ 10 und 42 b GüG Sonderbestimmm15'n. Nach § lÖ G1JG können 

,im ~en Prüfungsvorschriften nähere; Bestimmungen 'über die 
lEinrichtung 9 Leitung und Durchführung eines Ausbildungs­

lehrganges 9 über die Zulassung zu ~iescm, den Gegenstand 
und die Dauer de~ Ausbildung 9 sowie tiber die Zulassung zu 

, ~, Q 

der der Beendigung des Lehrganges folgenden Dienstprüfung 
erlassen werderi, wenn sich aus den Besonderheiten eines· 
lDienstzweiges die Notwendigkei't, e:inen Au~,bild~.mg slehr­
gang einzurichten, ergibto § 42 b GVG sieht vor, daß die 

Ausbildung derWachebeamten und die Art der Abiegung der 
in der Anlage zu Abschnitt IV vorgeschriebenen Prüfungen 
das zuständige Bundesministerium im einzelnen mit dem Bun~ 

.. de~kanzleramt durch ,Verordnt..ng ·unter BcachttUlg bestimmter 

Richtlinien zu regeln hat,o Nun sind aber' die erwähnten 

.. , dieserVorschri'ften fiihrt dazu, daß das Rechtsschutzbe­

dürfll1is in einer fHr die Bet,N)fferien sehr wesentliehen 
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G e 8 C h ä f t a aus w eis 

tiber die Tätigkeit des Verwaltungzgerichtahofes 
in der Zeit vom 1 0 J~~ner bis 31. Dezember 1972 

a) Geschäftsstand: 

r--~-l . -j-------
! Regieter .Ivom Vorjahr Im Jahre Zusa~:l-sn. 
I ~erblieben eingel~ngt zu erled2gen 
i I gewesen 

I 
___ ~ '?Gi" s'O' mt::r~\"'ZM"' ........ z-tt='1'SQ~:I:.::ra --rrmcevm~~ 

. i 
! 1r . -.. V"!..l· b I-vom 1. ~anner eru_1e an 
bis sind 
31" Dezember 
erledigt i 

> I I ~l"!(YQm'''~'''''es '! .r ... _~s1"..-.iL.v _1._.L '" 

i HegistGI' -I (Verwal tungSS"ChCnll I I i. ~ 
I _ i _, I j r-. r r .. r --r----1 

1254 2031 3285 

I . ~ 
i ._~.l 

1066 2219 

;~ -i 

2291 1_ =-J Zu q?~MPn ; 
110 .... C4........, .. ~ _ I 

~ r .L_- .J 

1255 2104 3359 
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- 19 .... 

Ang-el('(l;en!Hd t 'UzH."rfiillt bl ei ht c • Die von c1enEinz~lnenals 

beeintdidltl gend '2mpfunrlcllen~lpßnnhmCJ:sJnd hei d1 eSet' 

Sfichlnge ci ncr Kontroll e ni cht. zuglinglich Q J.':s ist dies 

~in bezeichnendes Beispiel dafür~ daß di0 funktion der 

VeY",vHl tU:ig;sg:eri.<:ht sbarlwi t lmerfü.u. b,1r bJ e1 b t ~ ',1fenn 

Materien, die eine Regelung erfor~ern, ungeregelt bleiber. 

W i. e n, am 18" Jurd 19)3 

; 

Der Pr;is:~ ;-11:;:;;t 

des Verwaltungs[erj.chtshofes: 

L 0 e ben s t e i ~ 
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VÖlt·t'·'ltlln~~"n~ink+S~lOr I{.I \"'.4 .bQb .... · .... I ... .",I.i •. .I. • 

ZL Ha 6/74 

, B {;: I'· i c 11 t 
. _~~-AcI"--"-

In ihrer Si tzung vom 2L lIiärz 1.974 liat die Vollver­

sammlung des Verwal tungsgt:richtshüfes gt.'~mäß § 20 imZusammern;", 

'halt. mIt' § 10 Abs o 2 lit~d VwGG 1965 folgenden Bericht 
. be schlossen g 

Im t.Tahre 1.973 worden 20:17 Bcscln'rerden und Anträge auf 

Zuerkennung der aufschiel)enden 14trkung eingBhracht o Im 

gleichen Zeitraum wurden 2077 d'Grartige Rechtssachen erledigt" 

190j Be8chwerdeangelege~beiten ~urden in nichtöffentlicher 

Sitzung und 174 in Hffentlicher mündlicher Verhandlung einer 
'Erledigung zugeführt o 

Im Bericl1tsj ahr ha. tüer VeT'wa). tungsg{'~r:D.chtshof 7 Si tzun'gen 

. verstärkter Senate und 4 Vollver3nmmlungen abgehalten~ 

Mi t Ende des Jahres 1973 sind 1006 Bescnlverden' anhängig 

v~rbU.ebeno Von diesen sind 692 im Berichtsj uhr eingebracht 

word~mo ·114 der anhängigen BeBchwerden sind vor mehr als einem 
. Jahr angefalleno Insl)osondore Anträge an' den, Verfassungsge~, 

richtsb~f9 ßefassung verstärkter Senate und d~e notwendigen 

Sachverhal tGfcfitstellu:ngtan in Pällon der SäumnlsbesclnveJrden 

:ließen eine in ,zeitli~hQr Hin~icbt der Regel entsprechende' 

.' . ,ErledIgung n:l.ch·t. zu o 

-,", 

r 

, . . . . .' . 

1) !!~s 0.t,ß!!.lliL,Q~ r._.J.1!!2..~ i y:;v e r~j,~.ul~§~~~n11 ei te II 

Die negierungs~orlage~ betreffend das Bundesmin1steri~n-
. ' 

gesetz~ erhielt im Zng~ der Beratungen des Unte:r'au~schusses-. 

hZ'vi t"J de s Ver~fassun.g So.u:~ SChlitJ :3C, 'g " {~:tnc. FaSSU!lg:, we 101).e e s p.rlaubt·~ 
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den derzeitigen Zustand der Besorcung'der J1lstizverwaliungs­

auge legenheJ ~,ün da s Verwal tu.ng::;geJ. ebtshoJc G al1.:f1'8cht(l.,u<3rlia 1 teno 

Damit ist den Vor'stellu.ngen dC3Vp:r> ... aituDLs.'=''':~::.~h'!.-,shofes bjn­

sl.chtli eh der Be sorgung der .Justi zyorw(),l tung sange legenheiten 

unter Deachtung der dorzeitiGen Vor.fusBlingsrcc·Jli,sIQ,ge ,teil­

w~dse Rechmmg getragen o Zu einer ver:rassungs?/;;setzlichen 

Klurstellung in der Richtung, daß die Jl1stizverwultungsange­

legenheiten des Verwaltungsgerichtshofes, sofern sie nicht 

durch_die Verfassung -ausdrücklich einem anderen Orgrin des 

BundesUhertragen wc:n:!en (Bundesp:rLisident, Bundesregierung, 

vom Fräsidenteri . 

des Verwaltüngsgeriehtshofes zu besorgen ;.J:Lpd, JBt es Jücht 
I· , 

. gekommel'~, obwöhl in den Anfangsstadien d,er Beratung ~ine 

w~itgehende Annäherung der Auffassungen erzielt zu sein schient 

die aber im Gesetzesbeschluß n~ckt; zum Ausdruclr h:am o Ein in 

diese Richtung ,zielender In:ittc"-Ltivantrae j<rurcle im Nationalrat 

etngebracht o 

Die Vollversammlung ist dar Auffassu~gl daß die diesbe-

zUgJUchen BemUhrmgel1 fortgesetzt -werden sollten o Es würde 

zu weit fUhren, alle Argumente zu wiederholan 7 die die Be~­

denklichkeit der derzeitigen Rechtslage im Hinblick auf dia 

verfassungsmäßigen Aufgaben des Verwaltungsgerichtshofes auf­

zeigen wUrdcn~ Es ,,,ära jedenfalls 11ur schwel", vertretbar, , etwa 

der geplanten mi t -keinerlei, hehördlichen Befugnissen aus­

zustattenden Volksanwal tschaft die wei tgehencl' unabhängige' 

Besorgung ihrer Verwaltungsangelegenheiten v~rfassungsge~ 

setzlich einzuräumen~ ~ieselbe Stellung aber der Justiz-

verwaltung eines unabhängigen HHchstgerichtes zu verweigern, 

das primär zur Kontrolle der gesamten staailichcn Verwaltung 

berufen ist o 

2) Sicherstellun~ der erforderlichen Z~hl von -.......-___ _..-- '!Mt ______ .. ~ __ --. .. .. ___ .. __ ~ 

~ na~r ä s 1. ~ n te:Q. ..!!.lli!."J~ä te n = 

Art o 134 Abs~, 1 B-VGschreibt vor, daß der Verwaltungs­
,gerichtshof Uo 8 9 aus der erforderlichen Zahl von Senats­

präsidenten und Räten zu bestehen hat. Der Gerichtshof hat 

schon im Tätigkeitsbericht. über das Geschäftsjahr. :1.972 unter 
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'.1 ,go" ) 1710 

Ef' di:l1:'f rJär!llü~h nJ. ebtli~'Jti'rsohen. ~:ji,n'df:ln, {lS..iß d.:ie nauen 

A.ufg8.ben j d 1 0 der StaR.t in Ü!l,ce:r zuaeha<:;ude}l1 Naß tm BeTe:i eh 

. {ler Verwn,lt~;;lg zu Übf;:,(l1eJ~me:n gl~~nnlJv~en "\.1Jird!l in ihrer viel"" 
)' , • • 1:,r 'l ,. " • 1 -{ .~. 1 • t 1 .l" 1 ~ "" 

S(!1lIC~.n~1geu x~Cir.l.p~eXl. ffU: r~::l'; .• :lCll.~)JC~ ~'Hr sc la.it; .... _,.(!H'3~1l 

~oztaler un0 50ns~iger Art ganz beson~~re Anforderungen nicht 

mrc an die- Vür';H.} tung ~{~lbst~ ~0:n\ie.rn ::'n noch viel verstärk"", 

terem Haß n:n die Verwf\lt'.i'.nGsß,::rie.!::~~"bm'<if·€. 1. t und ihre einzelnen 

Mitglieder s~e!lell. Das b8dingt ständige Befassung mit der' 

je\iE';i ls neuer)ter~ rtr-c.b.tsuntwicklung ui"ld den ·~1.i.ssensehaf·lili ehen 

Erkenntnissen der verschiedeD3tpu Art und stellt somit weitaus 

PO". ' t:) ~_._ ';' .-1.',./ .... r",." PO"'1 8: I< "" .. 1.··n. r'~l' r·.l·"",!.~;.".,\>,_.· ('.' ~'r v ""'1' ·~.rr- .. ~i'l'''' 0' ., I.ToO Vl' e 'l...t sb'" "!I'k"" g t ... _ .... ~_._. _E _ ... ;~ ~ ... _~~ .. __ "".TH.;. ....... J .. uo"'f.:,<J ... .... ~.I.·. <J.~ ",L 

als dies bisl~nG der Fall war. 

der Entf;che J:hHigsp:f1 i eht (Säumni sb<i.~ ;~c1>:we:rrlen), insbe sondere auf 

dem Gebiet des BavreohteB~ und die kontinuierliche Verbesserung 

der A:rbei t d{:11' Verwnl i~ungsb(dlih derl i eUn 7.;war xücht. ;;m einer 

erhBolichen E.ehöhur-igdes Begc1n;erd~;nanfalles9 aber zu einer 

immer fortschr~itenden Verfeiner~ng der Argumentation der 

Be8Ch\\'t~rdel1 fUhl'tl> brl.X!..gE'H es mit. S:iCi"I\I daß dh~.b .. l:'bei tskraft ' 

dBl' Richter de s Verwal tungsgerlchtf:liho~fe s .in. e .inem iJnm(~r 

st.l:trker{311 Ati~~m:.aH beanspTl~c:r.t, Vifi:l raa Eü'l€; ähn1:1 ehe Ent\\'j. cklung 

kann übrigens hai den be:id(::u fHld.eren Höchstl!e~~'iclÜen beobac:htet 

:wrn:'d.eD Q Während aJwr der Obf::.rst::,,~ Geri,;htshof .in (l;Jr' Zeit vom 

Jf.\hrc 1952 bis :t;um J~hr0 .1973 ei:::.<?' EX':'1.ohung seines Personal .... 

standes um einen V1zepräs1denten~ 6Senatspräa~denton und 
'13 u··· "'" h b ,. ''[r ~. • • J • 1'~' 2·· .. ~ n~en cr~u r, elffi .er~as8ung8ger1cllcsno .. U1B ~an~ von 

11 ständigE;l1 R~3fer'8l-:ten auf 5 ürhöht ~Hlrdß? 1st in 'derselben 

Z~it der rars~nalBtand d~B VerwRlt~ngsgerichtshofeR nur um 

2 S~net3prti91d?nten und ~ hof~titc erhHht worden o 

Die ZU!";fl,~.ur.~) deA~ Zt..hl (tIn:' Sä:unm.isb~ ndnlTorden 1d.:rd dladu,:rcb 

i Lws tt'irr.n"'t ~ dflß dio .bl Hßr.:i c ht 'ij aln.' Tc~H>ch] elG S~Hle Cr(!. sc~üifts"", 

'H'\rt.ei..hmg ·eü;r. dat':l Jahr' 197 11: ?,ur 'PIßihmg d0S mit d.i~r P.-echt-
., 
\' 

,,' 
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SB Jl'--\. Te s 11 H führ·te.. Die f:?€ 

nur in cIJ es<:.~m SCHeit. zu b<ch,'lbg.c:1:,ten, sDnv~n:"r.: i;,Dt ,:.~;«) f(;:t {d.:nF; R~ijhn 

anf!.erer Sena.te. D:ie je'!-.'0ils /1 ne'beH dem S·,'~n6.i,:iY(Xc~d1.:;!,cnden 

einem Senata~gehUrigen MttBlicöer! die die H~richterwlfgabBn 

vahrzunehJile:n haben~ ~dnd n:leht !llCfrr hi d,{, l' Lnge'l ihre A\.lf~f.aben 

trotz aller AnfJt::r~ngungen in I,~ .lrwr z'e ±'t;SP~UHi'02;U 'bl:n .. ä1 ti.gen, 

d1' e f 11'r di f>: rrn''''u''n ~c1- "'e 1r~;'J"'71'~ '",,-1 n~ s 'p,~o zc.r:"",p·I~'f [-> }''''''C' I' q rrnbotBn - ~. -,,~ b'l."" .~ .. 1. 1.1 "~'c.< ' ,,~ 'V ~ ...,,, .. :l ,-,z. .• ~ -'" r.A~,u."" 00" ~ 

ist 0 Die s ge:rc ];:"ht den BE; sch'.;ord6fUh:;,'-;:::rn 2:ur; N'a:"ht.(ü 1. Wenn 

Teilung besonders stark belasteter Senat~ oder zur Heuab-

gl~enzunr; ihyor Wirkung sberci ehe el1 tschli~üe:L };:;.;;[: l' . tu t sie. dies. 

nur aus den dargB stall te,n Überleguugnu m:i. t ö·;~m Ziel, dar3 f~u,nn 

, e irre grÖJh·ne Anzahl ven nE,ri eh terl1 zur !:k~:trte ~~ ',:ung vun Be­

scln·,re:cde f2.11en av s den Sachge oie t.;>,n:p I:Hc :i'U. ch:::m Wi.rku,ngs bere ieh 

des bisher zuständigen 3ünates g~hbri h'ihen j t>Pi01UJ.el1 ',-!'e:nlcn 

kanri o Der Gerichtshof war im vorgangen8D Ja~r auch dadurch tri 

eine besondere Zwangslage hinsichtlich ~er Erledi~ung von 

Beschwerden Y(;;l'setzt, als eüIßZl seiner l<itgIic.dc:,-~ Infolge 

SChi'lerer E:rl~:ranlmng auf Jäng~1"e Zei t im abibela.ufen~n Geschäfts­

Jahr als Beriohter ausfiel, m:t t der Folg~-::Ii dls.ß d:ie ü.brigen 

,Mitglieder der beid~n Senate, denen dieses Mitglied angehijrt~ 

hiedurch in ihrer Belastung tiberfordert sind Q 

Es darf aber a,nch ui.eht ä'LlG dem Auge verlo:ren werden, 

daß die Neuordnung einer Raihe von,Rebhtsgebioten,wle etwa 

des Einkommelist.euel'rechtEH~1 des Uru.~atzsteuer.rechtes (Nebr-' 

wertoteuer)t dar .steuerlichen EinheitBbewcrtung~ des Gewerbe~ 

rechtes? des Arbaitsvcrf8ssurigsr8chtas sawie die Auswirkgng 
d:ie'I1strechtlicher Normen, 1de otwade:!'/ Zli. '!khal tsgesotz­

Nova 11e!l tc i 1 s neue ~ , 1.e tl ß :seh:r,schwier1ge Anfi"';,:;;,ben fHr den 

Gerichtshof mit s~ch gebraoht hat und noch mit sich bringen 

wird. 

• I • • • 

In d.emselben Bericht wu:rde auch au:fgezcdg"t. p daß (i.uren. 

die N~uregelung der G~ldBntschädig~ng de; Richter des Verfas­

sungsgerlc:htshotes dn:n.,,:h das Bundesgesetz vom 9~ Jtl1i 1.972, ' 

• 
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g13tchr'itige l.v,id gleidlWfjrt1{;e, rrätiglu,:t'ii d!~r hal1ptberUflic:l 

tätigen Rlchter des Verw~ltuug8gericht~bofes wesentlich geringer, 

e:ltlohnt ',drd aIß cU(' ;;ctll::~nbe:r·l.üli(;hc TütigJ{e:~ t de::.~ IÜcht.er 

Obwohl d5,e R~ch~er des Verwultungsgerichtshofes und des 

Obürst(;l!. Gin i,chtshoJes a.neh iru Berichts,"iahr dicr-,en Umstand und 

d:i ü damit veIijund::!ns Auswirlw,:ng auf die Gcrlehts;Jarkfli t der 

heiden rLiskr,ii;:jnjür"L.';l1 IHfc;hstg:>-,richtp immer \,i:lpdel' betont 

hnbe:c 5 SÜHl s>':.i L,;n~3 d.er hi<cd't:::- zust~il),d ';sen Orf:;arre h1 sher in j~ 

lEi fhrlclt..t fib,' daß ~rnhr 197~~ 'fu:rde, n:neh da:rau,1' hinge-" 

W:LHSüI1 9 cafl ':'i''i:Jlü.gstens de:r' 'it:l\;rte rfeJ.l (l(:,I" Richter des Vennl.1~ .. 

tungsgerichtshof0B gemäß.Art Q 134 A08~ 3 B-VG aus ßerufs­

stellungen in den Ltindern, womöglich aUß dem Verwaltungsdionst 
Ger-Länder, kommen Boll~ 

p)" eta·./ , ·'·u",,i,,, ""1",'" r:r..::, z~ l' rr-t' ~.l. ... , .J...1I _ . • ~.t .... , q-... A.l..c:;," J\';; ... ,:= 'J~ welche Schwierigkeiten der Er-, 

füllung die Ber Sollvorsehr! f't }les Blmde s-Verfas8ungsge se tzes 

~ntgege'nstehenG 

Im Laufe cle s He:!'j, ehtsj ehre Si 'h'urde an die Lar.de shaupt- ' 

m,<inner und an den BUrl;);erl1H:ds'L{H' der ßunde3he.upts tadt Wi.en eine,',· 
, , 

A:nfrage gert ch:t,e t ~ WI?; lehe TIJlHh~:l.:'nl sse ~u.,ch ih'rer ,Ansicht der 
, . . ' . 

'Erfüllung die ,ger Soll vorsch:ci ft" tflntge gt~nstehen Ul\,d ""a lehe 

'Maßnahmen e~gri~fen we~dens~l]~n, um den Be~ti~mungen des 
, i 

Uu.ndes~Verfa.ssullgsgesetzes in (l;,~es'8r JHnnicht zu entspreehon o 

Die An -b .. ·.1.i.A t(,m (h,r Lemde ;'i~laHI-;'~:;nE~';{'nc:c und dc s ßürgcJr.'ID0 i steTs 

der Bundeshauptstadt Wien habendurc~gchend aufgezeigt~ daß' 

das Hindernis für die prektisch~ Verwirklichung dieser 8011- ' 

vorschrift vorwi~genüin der fi.ir 'fiinen H.:.v;erber 3.US den! Di.en.st 

der Bundesländer oth~r der JllUl<leshaujYiGstadt Wien wenig attra.it= 

ttven be soldn:i.lg;s:tcchtlieh:cn ll::ld f)onstJgen ditilti.stl·ncht:U eben. 

Stellung dor"RlcbtAr des Vel~n]~ungsgDri~htshofes ~i~gto' 

\ , 

..... 
..", 

., 
, " 
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Die 

dlnser G~ls~~nheit auf 

die Dringl1chk<~j t des Pr-ObJ:--;ITl8 tün und regt p:Ltl:c,ent­

s'prech~;1.1de Inltiat1ve an" 

::;) 139 f ('j.S SB 1': i.t d.t! r ~r \.~ ~.{ F -t 7,Fi e bR nf1.C~ '0 (}~( f./ r~:~1 P ;{! i t (! e:b. 1lä~t t f!l-
_'-"l'~., ................ ~ ..... " ___ .""",,.:r"""!l_l,;""_."-" __ ... ->r<>'" ~.-~ •• ....,_ ...... "".,~ __ ;;:;._'"""'~ •• 'I. ... ~.,-._ ..... ", ..... ;>I,·?O •• ",., •• <&".,.".~~~·: .. ,._...,,,,,..:.,_.t>"".:zv-.JF!>!·~"''' 

.ke i t, s l!e r i~ eIl te 11 d.t:} S V cr~;\r;J J t~J n ~~.~: :.r~: ~~i c t~ t~B b 0 :f~ s 
"_"""" ... 'M!<"" .• ,~.- •• '''''_-' ~r''''',,,,,-,,,,,, _____ ,,,_,,_~,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,~_,,_,,,,,,,,, • .. ~ ,.... .... ~, .. V'~, ____ .."..~""'.\ •• ,~"" •• "'''' __ '''''''''121''''''''Wilrr''''''' 

DE';T Verwal tU:GR;s:gBrichtshof i'.mßte i.m ßCiT.\.·.:htr;jahr. 

feststellen, daß die in den letzten bei aCh Jahren RTstatteten 

Tät:ig1i:ei tsberichte den Nationalrat dur(':~ (;0]1 Hand8s1w.nzler 

, . 
gehaltene Entschließungen des Nationalra G tu dieser Richtung 

s,~hl :i.üßurrg de;--,; n.r;J, t.l. 'Y.lalr ü te ,s hnruk'.u,ien ;':,;rp .fi:b.1.uJv~;;::n als 

. gesetzliche Vorpflichtung v6raD~ert wBrden ltönnten~. 

Der Verwaltungsgüy{chtsbof hat im Barichtsjahr Vor­

sorge da.für ge t.roffen, daß e j 1181"'80:1.. ts die ii'unld..:,j ouen und 

Aufgaben der Verwaltungsgerichtshti:rke t t der roch-tss<.,hutz-· 

8uchenden BevHlkelun~ nähergebracht und anderseits die 

Öffelltlichlrei t über l(onkrcte f"Ü.r brei. ce lü"eü·;e der Bevöl­

ke.rung bedeutsame :Erkenntni s se in einer "\\'"e1 SH u.nt€lrrichte t 

wird, die in Interesse der Prävention dom gasetzmlißigen 
VerhaI ten sowohl der Ver;1'a1 tur..g als t.'uch d.er El,ivölkorung 

diento 
Zu· diesem Zweck sind Hueh KcntaJ\:te ml t den ln.for-' 

mationsmedien Prasse und nundfun~ aufgenommen worden o 

7 ).Ausf.l:Bstal tUll/?;· Imd IUf:i..:d enz des r:.:videTlzbi..tr.ns 
'!1_ ................ 'I:_. __ . ..-~1.-______ (Io. ___ ... ~. -..-.._'I",. .... ~,_>_,-..,"......,. .. ··,..,a. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat~ ebenso ~ie der Oberste 

Gerichtshofs einen gesetzlichen Auftrag~ ei.n EvJden7.biiro, 
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einzux-tch.'t(;LH (vgL f; '1.7 VI~GG 11)65 und ~ :t 11 des HUll1jQsgeseiz8S 

vom 1.9 .. Juni "1968 UlJ{,;,r d<311 OGH ~ BGfl1. Nx', 3)8) 
, w _;;.. ••• 0 

llies8D Bvide~~hUTo cbliügt in~besondere Jie karteimäßige 

Registrlorung J8r Erkenntniss~ ~08 Gerichtshofes, im. Redarfs­

~'alh, auch U~H' EntElch{;~ütu"1~~ei1 a.~HJBre:r Gerieht ShiSfE! und <1'98 

Art" 6 der üüscbHfts()l'('Lrmng doa Venval tu.ngsgerlchtshofes" 

E'n 1- ,: •• ' .,,-.-.('1 .. - "n -r TI '=in",,,.,,;) '~ucfi'hr 1-' r.'·"n r!." f' -'e·-<ie· ,len '.:;) '-,<,;.,' ~.:..~ J. r_~.;) .... I::, ,.'-'-L<,-.,1 ,::.t l~. q :.t.,,_~ l 1'6,'" ., .""-,, .. 1 .; ,.... u 

R2chtBschut~ illEglie~st perfekt praestierende Rechtsprechung 

lJemUht se Jnmuß ~ ,:Üj '.:; Igenerl Er;~enntn.j sse UB 8 Gort cht.shofe s . 

eigenen Rechtsprechung in Bertihru~g kommen kÖ]lnen p in möglicbs~ 

bteiter Weise !lacheinem~ für die yersch~ed9ne~ Gerichtshöfe 
'11 (. ".0' 1 ~; .... h S 't' ic·'l ", -, '-" 'Ir, p"r t '1' [J' -'" ~] , " -,:.:. _.l:....l.. ..... ....... c _." t::; -".. \ ...... l .... ~..:.J :=; 1(.'# A. Sys tem (-:;.uf :,mcrbe i ten, di e Zusam!.nen-. 

sprüchen evident ~u machen. und damit c:uf einefUr die Benützer 
~~ieö ~. ·P.,,-i -", .. "":r ;.: <1'- 'l''':t - ,,,[.- ~u-; - • ~L_ oe ... uJ_.V ... ,.J._. m'--'b' Je '0.:> z\~e .. ·, .. rr,~ ... ülGe ','[else da.rzustellen o Um 

G~siGhtspunkt0n einer solchen Evidonz cinigormaßengerecht 

zu werden, bedarf 'es eines permanenten Verbesserungsprozesses 

und eines den neuen t,;,:,chni sehen UTld dolmüi'3ntalist.i'sch,~n Ver-
n 1- , 't" 1 t:v ' . 'Ir.... "l' '1\' t . 1 l:a,,JTcn en~;spJ.ec.nerH ~~n 0YS t,ems p nacn neIn las l'.i.aBr:U-l erfaßt 

und au,fgearbei tet 'tdrd 9 sO'wie hervorragender ~ in der Recht­

sprechung und in dene'inze Inen S,achge'l:lieten~, auf die sich 

diese Rechtsprechung bezieht~ eingearbeiteter Mitarbeiter 

sowie der s:ntsprechf:ud technisch ausgebild.eten Kräfte., 

Leider stellen <10111 r~videnzhürö Yljcht gt.lflügenn Kräfte~ um allen 

gesetzlich vorges(;hencn Aufgaben g!~recht w8rden zu könuen~ 

:zur Verfiigung~ 
Das Bestreben muß es se:in~ eHe Zusammenhänge der ejn~ 

zelnen in Betracht lwn.!menden Heehtsvo rsehriften fUr dia 

Rechtsprechung evülent z.u illb.ch'1H ~ um Di 'Vc:.rgenzen zu ver­

meiden und die Rechtsprechung als solche so zu verarbeiten, 

daß Divergenzen nach Möglichkeit in der Rechtsprechung ver­

mieden\iBXden (vgL §. 9 V-\,~tGG) 0 

Alldi3so überlegungen haben den Verwaltungsgerichtshof 

im Berichtsjahr im verstii.rkterA 1l1uH 111 i t de:,' Frage kon:fron.t].e1"'t~· 
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verarbeitung dieses fiokumelliati0n~syst~w ~ffjzjenter illsche~ 

könnten. Der Verwal tungs[;(~r:l chtsll0f \-;y,t s:i,!.<~i. !-'.L·:b;::d von ('.,::m 

sogenannten v ~~r Buchspro,) (~kt lfVerfc8;:;'i.1J:G ;:;rG cl! t. 01 ,'{(; ~;eIt. t lict:~\~ 

!:-~e:i.n€m EvidcnzbUroycrspyocht:H:~ die aJ.lerdj.ngl3 bisla.ng 

mangels eiua8 abgeschlossonen B~richt~s über 1i650B Versuuha-· . 

proj ekt df.tri Venial tUfl3,sgrJrichtsllof rd,,::-ht zügäD<:J.J,ch waren. 

Deshalb hat er f um s~lnen geset~lich vorgese reD Aufgaben 

gerecht zu werden und der recttEprechsnden Tätigkeit eine 

adminis-(:.rati.ve JTtlfsstel1ung zu g,ebej'L? '?:~l!Lge Untf;rsuchungen 

dartiber in dje Weg~ ßeleitet~ wie dqs h9stehcnJe 3ystem ~09 

Evidenz~liros durch HeranzieLung der Erk8nntniss~ der EDV 

v~r ne S ,~"c;~J.··i-.. \'~'::·.rr:~11 "f;.i:i·,·.111t.e J.' • n ',z'."'-,. '" e r'.~, ",r .. ,.:; .', ;~·c "·i!'>'; ~., Bp -" .. ; .,,1 ... +.·,_ ...... J"J .... _ '" l" u,;;; t"! ... _ .... ,. ~ '.:;..J \..<. ... ::. .. ::-i-.io~'_,jl • ...;~. ~.o'.J.""'" ''"-th J~_'_·"'·"']...JI~ 

'jahr aufgcnonm:sD ·woxil?.n SJ.:r~ds t.ahen beg~c0jfli0h~:!:r't"'Ö ise noch 
, 

zu keinem"BbschließGndEn Ergebnis fUhren könn~n~ zumal der 

Ver~.;al tungs!!,{~r}.·~ht.shofauf (.l.:1.08e1'1 G*?,):)i,et ei 11.8 9nge KOOp'(1rr,dio.il 

ud t deril '\lerfa.s~~n@.sg,=:;:::~ichtshlJf lmd düill m)'~T':1te:u G'2T:ichts3:1.of 

anstrebt 7 wo~ei er sich ~ern auch des facN[un~igen Rates 
I -" ' .. J. 

der Vel'1valtung bed.iünen 1d,lL ncra.rtig<~ AktivJtiten sind. 

s ''''~ tell<'" t.1 r-l-J.. "Ir "'I;·"':> 1 .... -j-,',lnp' 'i T' A'I s ".~ l' eh 1; 0'0 '"l't." '1 J -1-. ".' " r(~~" n ."". ~". ~ .... t; 'I;"..; ':'T ~i. '.I ..... '.::1 .__ A . "' .......... f.~. ....s. 'I. b v,.;. .... . .1'......... In " .... '~ .1..... QI 

Der Ve~Jlal tungsgeri chtshof 5. s t"j edenfall s daran inter-

essiert, sobald als möglich . .<iie Arbe i t d{~s Eviücnzbiiros dUl'üh 

:;:Ierul1ziehung der. EDV der Recht~~prf~chung noeh mehr als bi~~h~l: 

.nutzhar zu machen •. 

Seit dem Inkra.fttreten d.er Europäischen Menschsll­
rechtskonvention befassen sich Rechtsprechung und Wissenschaft 

ltü·t der Vej'einbarkeit der Stru!{tur derVert~al tungsgerichts- . 

barke~t 'in tsterreich mit Arto 6 und 13 dor Europlii~chen 

Nenschenrechtskonvention. 
Wenngleich d.i.e' Rechtsprechung des Verfassungsgerichts- ,.' 

bofes (vgl. ErkenntnisSe Slg. 5100 und 5102) ~ie in ilster­
rei,ch bestehende Regr::ltmg als diE'Jr Ko:r~vont:i.on konform ansiEd1t~ 

i-·' 
, ~ I 
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\. 

'.:r,telcn Ü.hl .R.f:flj:rQI·~{;strp.b1Hl[~'~ll in 1101' l,f:'Jrl1"6 auf ei ne wirl~~ 

,sameY'~ vG.n·~~.lt'Ong;':;g:'H':;.cllt!ich(:' Pl'·;ii'llJ\.2~ hinstcht,lich der 

Hofern sie sich im 

"l~~ ~~l'l'M~~ c',-"~ DC·-'·l·\~L~-'.D~,w .. ~~ 
.{ ',J", h"'''', 'G lhl. , .... ; -:-. r:.",.:, .~, Q ",~v ~,L,,~ rt! ,", 

sind. : im VerloH':.l tungsgerichts­

Vorarbeiten fUr eine solche 
Reform 1m aO~m~D dar ~egebenen Veri~s3ungsrechtBlage ge­

If.:.i st'e t\<!o:r-!::en ~ UJ" f~<:;ge h(liiiBT.J:fe.lls e:Jner solchen Ge setze.s­

i.ni tia tive nü:,t-t. tmv.o:r'lhP'ei tct g('G('nUh0!'zuste~len~ 

.' . ',,-, 

·Der Vcrwnlt~ngsgeri~htBhof hat in Heinem Tät1gkeite-
,bericht, iHJiH' das '}i.llu· J.971 d~:rauf 'h~nglJ~,d~~~~m! dan <OiDe im 

lTo.hrc 19'1.1 0rnohHn.e B8~dT\v~~T":~e ''Negen Vorl ü tzl.lug ~'h;r Ent= 

Gch~t(1,u.ng8pfliclr~ .. (~I,J. 150::/'/' 1) d5,<; glaubhaft"?: Angabs E::nt~·' 

hielt, es ssi tib~r eine im Jahre 1967 vollzogene diszi­

plinE.Te SUSlhHldierung- einer; öi':f(;ntJichsn Bcdiensl'·ot<3nbis 

. ~ ." . 

zur ~eit J0T Siubrln~~~~ eer V0rw~lt~nßsgeriDh~sbofbaschwerde 
. 'rL')i' ,,. .. ·t,~ a ;:>,1"- l- . .'," .. ",,-&"-1' . D • ~':. . }~. 'U"(f' l' 'ht~"':' , 14 .... r..c., we:1. ' •. r._ .... ·.n.,~('~j('.lüUl.,g bB,,',j,:.JH1" Cl lI(;·:rWil ",UhbS('..)Br. C .. "" 

hof hC.<.b,.:; d,1.ü Descr.:w'ürde ü,u Hj'n.:~liek auf Art 3 l,3JZo 2 B-VG 

Den zahlreichen Zu-

, . . 
die Disz.ip:; . .i.l~~lr.rtnrBlc::~g;!3nh{d,t diloaif.H!i ö:l:'fol'l'tli.elt Bediensteten 

bl 0 ~tumF~n..d{> dv s n~:ri eh t.sj ab::'e~; ~li ehe orledigt WI,n'd~" 
. ' 

Weitere ,Zuschriften des B~§chwerdeftihrerB im Berichts-

jahr haben &uf~ezeigt, daß die Angelegenheit euch in diesem 

,J8.11T k(-)iYl(;J~{' Erlc.::digung zag€lnüa't wurd8. 

D1os~~s He:i.ßp~.ol z,'~jgt mlt. al.ler Deutlichkt-dt~ daß dio 

kdf.l3Chl'l~ß1:,owt:.t_n!mnllg (l(Jf.J, A:r.t e 13) 1,~ 2 R .... VG ü'oe:rholt i.st" 
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10 . 

Die damals 

A .ti:"' (",.".'"'' .. ~ ..... ~ ... ~ "-"&- -" "l~.t..).~-.;: ... 'l .. :.~ ·1~--r .. r~', ,- ~."--"-t-,-.. r,<-·~;:";~1 :·t'··~'''''r''' J1uel"".}, S1C;L ~,~., -1 .• ')'" ,,:>, ... ,-,,,! .. :,,:;1b.(~d.., \.l ....... uJ;l: " ... ' .. :1. ·.)~.d.J.~"'.··_."_,,,. 

Gerichtshof für HcmschenrBcht.c, Knmm:i.',:,;:Lünon 5;:,t E;ürn.e (!t:;s 

A·.r't~ 133 Z .. 4: B-VG, sof'nrn sie entsi':~·cGber;.J 7.~~;i~JmnentJ}8et~,t 

r.:dnd pnd el'u ·"'r·+~?,]·",,~ll·"-!""···' VA~~·;"~'l·,,·r·r o'j"llJ" 1. "'''1 "1" ..... -.L SI. .. A IV" 1. 1_'."-, lt . \;.i ,,,.; .... 'L. LA V_ i;_' \...11 ;-.:;.z.. ....t. ~AX ..... t:..' •.• ~ ... ; .. _.1. -. -':"( _t'~ t \::.. .-.. l' o:'.A: .:!J 

richtshof :;:~weckmäßig, cd ne vürfE,s:;i,ng:::cn S2:,Z,U '.:!w R.cge lang 

. zu treffenj. die smvohl dem Bu:nd als auch (.h~r. l..L~~}fitnf'n die 

Einrich tung derartiger Kommi s s 'loHen ü; 3erE: i (;;.1 tier VC:L·l)C'.l~. 

133 
Z. 4 B-VG aulrechtzuerhalterr. 

Na.eh den, §§ 4 und 5 (les llEmln.!ie.lsc}j:;,\.zg3set:~es 

insbesondere ~iQ Zaratörung von 

Best,6JId, die Ul)i?rl üderte Ersehe tnung oder lüinst.le:d.scho. 

\Hrlnmg dieses De:okr~als b(c!einflus3fm l~:önnte~ der Zustill1i11Ung' 

des Bundesdenkmallnntes. 
(~ l' "" g"'X' Zn <:i +.1' """,,·,n"g. 11' <:",'0"+ _t. ~......, ,'-. _ .~ ... Io,.i' 1_ !.nil! ,,}.~,~ .......' b v 

Die Ertei lU,l1!;od·er VeJ:'weigel'ung 

[ ' ~ "'1··1 de~·· 1-':"'.". ... ·8(· eH'''' -1 P'F~ /'..,. Tr ",.~ stP1lT 
f,J.:\. '-" ~ J. ;;'~'~l~~ .... ~;;.~-::."~::..;::...;!.:' ...... ~~!.\~.L~~::..,..;«,,5:,,,,~,,:::~;a 

" . 

im·' 

bereitet aOBr, daß daS geltende Gesfc,tz dü~ Urund·sätze.~ nach 

d.enen bei AusUbungdieses gl'messclJs vOl'zug\,:l,.8rl ist il nicht 
.~·n·-'d~" 1~1' -I'" ·f'''' t r,·", E~Q~ t,,' ... ,,,..: .. ,'; n",lr~,-~-, ~. ':." ~"n 

u.",.ö lUC_" 1C_1 8"n~"tlllr v ",,11.: • .i.t:,.en "Jlh,"~ "10.-'1 .~ .. '~.TJ_·dLl;t-,-erÄ -",e_d3 . 

. es_ die in § 2 des D0nlrmalschutzgesot:.:;c.s. aD~;e-[mll'tel1· ju.rlsti.· 

schen Personen das Uffentlichen Recht~ uder Privatpersonen ~: 

V81'suchen in thron Besch ... "erden a.n (ion Gf..rrt'JhtS!10f 'J.n1\.:18X' ltrief.ler 
. . 

eine ihrer Mei~ung nach bsi der Erme8senstibun~ zu berlick-

sicht:i.gende Unzumutintl'koi.t der 1<j"üi t'e:i:.'en Er"~rt;:lt.ung eine,] " w __ ~ ... ·-...---:--______ ..-........_.,.. " , 

Denkrmls (o.der ven dessen unvEn~ä:ndf;rtem ZusttUH1) aus rolgl~ndem 

abzul~~i ten: i .. die Erhaltu:::lg d.esüeDkmalsüdr.::Ll:" dif:-ErlwJtun.g. 

des u:nveräIlllcrten' Zustandes eiN3s Dc:ükma.ls 80i - verglieben , 

. 
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mit d~n D.:ngest]cebtc:., Haßnnhmeu etner Zer!Störu,'ig oder VOT=. 

UnderU!'i/; ~ tu! h~jch:st('n Grad üll."\drtsc\H:d":tliclq 

2. fHe Br.i.Ja 1 tun[". f1e s 1)e.n}rmals oder d:.i e Erhal tung de s ' unver- . 

Endert,0:J1 Zlwt;:mc1e sEine s De:nl\llw,} s se). mi t KOß ten verbundel1~ 

tLi e dOJ' r~i?~Bntü.'l)·3r ni cht e;uJbrjngen ki)nne; 

3e dia Erhal.tung des Denkmals oder die Er~altung des unver-

änderten Zustandes oines Denkmals stehe jm Widerspr~ch zu 

öffentli ch.::n oder pr:i vat8:':1 Interessen anderer Art ~ in 

EiflZ2LC:il1c.l selbst zu zivingenden VOl"sch::riften anderer 

I(Öct,ts;fJ~l)';"'t··c> 'z 11 1 I) 1 t ) 1 tl" 1 .. l"c" '-~' h fe;."'" LQ .••. \'." (es . aur~;c 1 s ? ''''as ge. egen' 10 l,nam. 1. JlJl 

dann~ wenn e in rech tskräftiger AbbI"uchbescheid . der Baube= 

hih"de (wL~ im B~::;ch1'lerd.eiall ll o 218/73) unfl ein gleichfalls 

rechtskrtiftig~r Beschsjd der DcnkmalschutzbehHrden vorlieg~n9 

womi t der Z~;;l'S töru;'1g oder VeränderunG nicht zU.gestinUl.lt wird~ 

den Etgcntiiu1er in (',üJ.en Rechtsk'on:flikt brinße.~ we1.1 er im 

!<~e:118 des }\Ttcht.:::.tbxuches eine BeS~I'ttfl.!ng durch die Baubehörde~ 

im Fall ei~es Abbruches aber eine solche nach dem Denkmal-

Das geltende DBnk!lH-.d .. schut.zgesetz bietet nach der Recht= 

sprechung dos Verwal.tungDgerichtsbofes (insbesondere dem 

Erk~nntnis vom 12 0 März j970. Zleu Q 1267 und 1658/69) fUr 

eine BerÜCJ{bichtigung a.ller dieser Umstände l!.eine lJandhabeo 

bann im Sinpg die8es Ge~etze3 hat die Behörde das ~hr einge---.,-....,.,_ ......... ~--_.,--_ ...... _~-.:-_-
räumte Ermessen nur dann im Sinn eirier Zustimmung zur Zer­

störung (edel' yeränd.erung) aus zuUben 9 1fC1:1n das öffentl1. ehe 

Interesso an der E:f'hfi.ltung des Den]{mals (oder sein03 unver­

änderten Zus r,andes) seiner geschicht.l3.chen 9 lrUnstlerisohcn 

oder kuJ {.·(l1·elJ.~n Bedcuil,m~~ \legen nicht oder = wenn darüber 

in einem frtiheren Verfahren nach den §§ 3 g 4 oder 5 Denkmal­

schutzgeaetz bereits poaitiv entschieden worden war -. nicht 
mehr be steh t 0 

Der Verwal tlmgsgerichtsh.of verkennt aber nicht p daß die 

oben wiedergegebenen, inden Besc~ier~en~immer wieder vor­

gebrachten Momente ftir die betroffenen Bigenttirnervon 

ci',ün€nter tv..'tsäch1.iclwr Beu:c)utung sind. Bei der in .Aus~dcht 

genommenen Ncurcgelung'der Materie durch den Gesetzgeber 

sollten.daherim Interesse einer Homugenität dEr Rechts-
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ordi~ur:.g ixnd im I:oterc~;,h~ SQw(.)hl bcreehti ;;'~'r:;Er 1dr;;schaftlich'or 

· Intere.ssen tier Eigent.ümer als 0.1,H:'1 eineT rdcht lllH' a . .ng;c­

ordneten,sonderß ~aktisch durchlJhrbarcn E~hpl·tung d~r 

S O 1'- nPl"''''' '~rl' j' -t;rit 'll"(> '11 (' D 1;·" !'1·1 <;: t "1 4-..1 r 1'" \~ p.',.".;:) '\1 ... ~ ,.:r 1'-1'"' 'J'""'\ c,·<I·, 1..:" . .;. n" h 4· " ~,' "1 'h c!.lt 1" • ~ '~, ... ,. ',"., ~.; "F U.UH, .. __ 'i.. v . ",'':; .• ,.'.it.,-, \..'~.\"-'. O~.,·"_CJ .. , .. u.\,._ .. f.(;.i.',,,,, ... 

nedeutungwegoil im Hffentlichen Interesso nach wie vor 

erha.ltungswiirdig :~st9 fd.ch a1Je:r j!). einem ZU~3tcnd he:findüt, 

d~r TIach den geltonden baurcchtlicbeD V0rschriften den Ah­
br~ch oder elnaVerUrderung gc~i0tet? Allenfalls könnte 

,diese Regelung darauf abge~tellt wPTden, ob dio BeAeitigung 

· der den Abbruch dir: n:'VerändeX'nnL~;) r:e hj!2 t("nden- Si tl~-

Ve:"dülilc:ru.ng dC's D·enkmals möglich ist. 

'müßte dan.n festge18&J ,,,erden, wür die 'r- t ' J\.os ,er~ el,ner 

'HaHYl0,hme zu tragen hat, '\>I:enn sie beträeht:Uch höher sind, 

· als j e11(~ e i1:lCS Abhruchs oder e iner V,::.ränth;y~n[;.,. 

2) AHC h sonst wüü tü eine Rege lungfürd:ü; Fälle ge­

tro:r:rün',.rerden, i l:i: Genen dje .,;e.i t81'C Erhvl tung eine s DenkmaJ.;3 
, 

.odeY'S0ines unvel'änderten ZUGtandes im öffentlichen Int~resse 

liog t J die dami t vo:rbu.üd0~1e 'I'lir tscha.:i:'t liehe Be 1as tung dem , . 

Eig0utUmer aber nicht zumutbar ist~ Dabei k~nllte die Lösung 

ent-';·lcüe:C.,aui' die FraGe abgest.ellt 1.;el"df.:;n~ ')1:, di.0 Exhaltung 

objektiv gesehen unwirtschaftlich ist oder darauf,ob die 

damit Verbundenen l\~ ehr kosten vom betrolfenen Eigentümer 

mi t Rücksicht ,,:ui seine pers,;jEli.che F'il:.a:nz!;"ra.ft nioht be­

stritten werden kHnnen~ Jedenfalls aber sollten nDch Über­

zeugung des Gerichtshofes .diese Fragen einer gesetzlichen 

Rege lung 1_mter.zogeJlwt~rden; um den darzei tig€:il unhofr.i.e-' 

digenden Zustand~der mehrmals auch die Öffentlichkeit be­

schäftigt hat ~nd der letzten Endes immer auf Kosten des 

bedrohten Bestandes an~ertvollen Denkmalen geht,zubeenden Q ,. 
Der Verl\'al tungsgeriehtshof sieht sich zu diese:r Ver-

wertung seiner bei der Rechtsprechung in .Angelegenheiten des 
.' . 

Denlnualschutzes gewoUnCnGIl Erfahrungan ums~:)Inehr veranlaßt, 

alsa.uch der bisher bekamltgeworclene Entviurf' einer nenen 

Regelung die. aufgezeigten Proble.r.le kainerausreichel.d klaren 

und befriedigenden l~sung ~uftihrt. 
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GcgBDstand d~r Be8c~werd0 Zl. 1161/73 war die Fest­

('~(d: :;;UHI.; dCJ' ?tJr.lK 1c:lge i:dilu--:enwerte nz. .. ch § 13 des Ne b~H,\.gc; bUhrcn­

zulagenge8~t~es (NGZG). Der Beschwerdeführer konnte dem 

angü.fochtonen Bü seh1:id ebenso wie einem vor Erlassu:ng des 

a~gef0chtenen Gescheides ihm zugeleiteten Vorhalt nicht' 

e:ntnGhm(;B~ -v.Hleh~J· Bstl'ag Jür die einzelnen Monate ei.nes 

Zeitraumes als ansprucbsbegrUndende:Nebengebtihr angesehen 

Horden war ~D:i,e 'belangte Behöl~dH hv_ t: in der Gegenschrift 

dc.:cwf hingewiNwn, ,daB die Berechnung und Ausi'ertigang 
, 

rler Bescheide nach § 1} UGZG durch Computer vorgenommen 

werde und. dah0Y d:ie eJuzeJncll Del;üilergelmtsse der Be­

rcc1mung im l'BBClw j d rücht auf:::chci nen. De"r Verwa,l tungs­

geJ:icht.shef bai'· dpn a:ngf~,foch,ten~~n Bescheid liegen Be'­

grHi1.1ungsmangc,1 nu.fgehoben und ö.,usge:führt~ es sei nicht 

, zü~ 1.fülu:el!.d ~ ~\o'enndi.e be 18.ngt(~ Behörde in der Gegenschrift 

auf den Einsatz elektr~niscber Datenverarbeitung verweise o 

Da:mi t "kam zum Anstlruc-k ~ r:,uß dte Be stimmungen der Verfahrens~~ 

ges6tze übef die BegrUndungspflicllt nicht je nach dem Einsatz 

bestimmter Mittel fUr Berechnung 'und Ausfertigung verschieden 

ausgelegt werden kHnnen o 

Gemäß § 26 Abs .. 1. V'l\iCG :1965 betrügt die Frist zur 

Erhebuf!.{.1; einer Vorwal tungsgerichtsho:beschl-lcrde seehs Wocheu a 

Sie läuft, wenn der Bescheid der VcrwaltungsbehHrde dem 

Beschh'erdeführer schriftlich zugestellt wurde~ vom Tag der 

Zustellung, wenn er dem Beschwerdeführer blriß mündlich 

verkündet 1vurdc 9 vom -Tag der VerkUndung~ Gemäß § 28 Ahs" 1 

Zo 7 VwGG 1965 hat die Beschwerde U.B a die Angaben zu ent­

halten, die erforderlich slnd~ um zu beurteilen? ob die 

BCijch~;lerde recbt:~ei ttg eingßt(i"acht ist. Zum Nachweis daftir?, 

daß die Besclr,'lcrde reehtzel.tig eingebracht ist~ bedienen. 

sich die BOGchwcrdflihier und ihre RechtsvoTtretor Uber-
wiAg~nd d~r Rinsohreibsendungen. Der Verwaltungsgerichtshof 

mußte auch im l1er:ichtsjahr w'iederholt fest3tellen~ daß das 

Datllm. '.. L' "1 d 50 ungunG~lg ulcr er Briefmarke, Ijegt 
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oder verwischt ist, 

ilicS0r in der Regel w6hl vermcid~ r~ l~8tand GI'fordert Nach-

'~'!::d:r~wlhl!e-,1 [;m,ll, ob dj 1': T1(~E; c}f;1"0rde fri ~1 t, r t ng,~l'E',J t';:;Jl "'F1Cdo 

(§ 311 Ahs$ 1 Vh'GG 19(5) •. \hgcs~1hcn "',.TtH1 du:: daFJi. t, v;~rhtmd':'lL;n 

'1/€rzögeruug de s ven'mI ti.:n.g s{~ertcht.] :i chtm V er t'; .. :J'rn::l1S i'iih1't::~:n 
.. 

aber auch Nachforschungen beim zust~ndigen AafgBbepo~tamt 

ko:nnü~ .~ et~4a illnerlHdb -2: i:r:.I:.'n'· Wocho die se 1 ben Z(lh.::'eng;:'uppeTI 

1<0""" ,(1',,, ·l .... "'·n r; 'J' "1-' (' hyD. 'll, ,,-1"l'l;e t t"'l" ." '''''[''"" H rl -- y. n 'lln"; t· l' d ~, r "" Cd, b 'V, .,h,o l!., , . 'Cl .. " •.. '" _' ... t;, '"' .,' .. ' J '<;: ,L Y ,,;' ,\i ,', .. "\', \:;.'.\. .!.. ,'. ,... ' w, r, u. e 

Zweck von Einschreibsendungen entwertet,der im Falle von 

Vex"wul tur~g.st~l):d .. chtshofbesclrwenh~::n~ abo!' auch hei alleil E5.i~,­

ged:w:n an sOJ':,sti.ge' Geri.chte oder Verl1aJ'Ll..iilgs'beLöraen der 

~R9cbtssicheThait dienen soll. Der Vollsti~Jigkeit halber 

s~i bemerkt~ daß die an sich naheljegande Vor;nge des 

Al..::fgo.bcB{;hrdnes durch d~n Bescrnv"o}'del'iibnC:T nteüt immer den 
L 

gGvijnschtel~ El'.('O]g brinl!,t? ~""'l~:i.l ütwa g:.riirh':~(0 illl'imlts-

kd~zleien an mehr0rcn T~gen verGchieden~ Vorwaltungsge-

l'ieh,tshoi.'bl'Jsclnv'erden od~n' sonstige P~ing2J:iC:1l ,GTi den VerV1a15~ 

tungsgerichtshof absenden, ohnd daß aua dem Aufgabescbein 

er~dchtlich s~:in kann, h'elche-::- AUfgab€;'schein zu l:l~lchem 

Schriftsatz gehört. 

'5) !lüT:1-2.!Ujl@.u~~e.lll&!-..AJ.lli .. alL~F~;:liitillJ,J...,~llUt § 14.2, 
eJ.{)1' 1{j.€7.!er A1)/Z;H.henordnnn:!! 
.~: .... ~._ .... _ .. - .... ..-- -----,~ 

Bei cl,er B~dw.n,dlU:J,g ues Besc!ul-'erdc:;::a.llee Zl. q53/73~ 

betreffend die Nachsieht von Getränkesteuer in Wien, i~t 

ellfgefalle~, da.ß § ~119 der "{'iJennr Abgab'JIlOYdn,ung dem Abgabe­

~f]ichtigen bei Selbstbemassungsabgabenftir die Berichtigung 

d4JrAhge.b6n"~rklürurlg eine Frist von blon Binem Monat ab 

Einreichung ietzt; lediglich Scbreib- und Rechenfehler oder 

BDdcre offe~bar auf einem Hhnlichen Versehen beruhende tat-

" . 

sii~hlic.he Unri.ehtigkei ten können vom Abgabepilichtigen innerhalb 

von seen:..;; Hona'tcll nach ,EÜ1I'eichtmg der Erlüärung 'beriol1ti.bt 

W(H'{Oi.en~ DeiIlgegeii.Üoer :1.;3 ~ dieA1Jgabenl1chörde bei der hescheid­

mäßtgenP(;stsc i?z,;mg e:l :ileX' Se 1 'bs'~lx.lme sSlmgaab(~i. •. b6 in Fällen 

düT Unt.erlasm:rng elner E1:-k.Hi:i'un;~~, dar A~)g8.be eiD,(H" rm,voll--

• 
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ständigf,m Erklärlmg oder einer zu niedl":ig'cll Salb'stbemessung 

nur durch die Bem8ssilng·sve:r;j·ährtü'lg g'eh'üHihü1o niese ungleiche 
··S·1- '" 1'1 "·lg 'ö·..,..,,: cl'1e'~ ~l·t ';;·.· .• ·("h": 1:""';'" '1;'; ;1- i"-'C'11 1,. "U'" t p. rr .... r;· "'d" t 'Inn' erh<>lb '" ~,,- ._'u 'VA'.l .A.t_ .,.Q , ... 'i.~l'V ..I .... ~) ••. ,-,':0. >/. 1:-f.,,·"U'" e ... ' . u. 

von ethem Ncn,<it.:rb ;·i~frtr:i~:l.chung tier Ahg{1.beneridiü:-ühg lV'ird 

seinen Fehler auch nur in den seltensten 

Durchführung buchmäßiger 

Kontl'o111l'en '·!.h1d deren Auswertung zumindüst bei. Untt1rnchmen 

nü't '!g~(fßhr<)lii ,ums·atz erfahrungsgemäß auf einen längeren 7,ei t~ 

'rätüll erstreeld~ . EineXnde:nmg dieser Bestimmung durch den 

'Gesetzgeber wäre daher vom Starldpunkte des Hechtsschutzes 

aus wünschenswerte 

W· . -0 ~~.. -f 9~ • . 1 e n I a.m) ., l'.lar Z .... I '":~ 

Der Präsident 
de~ Verlitil tungsgeri chtshofe s: . 

L 0 ~ ben s t ein 

. ' 

/ 

,:" 
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